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Vorwort 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Sachsen-Anhalt müssen jährlich rund 

1,1 Millionen Tonnen Siedlungs- sowie 

2,15 Millionen Tonnen gefährliche Abfälle 

entsorgt werden. Darüber hinaus fallen 

noch rund 8,3 Millionen Tonnen nicht ge-

fährliche Massenabfälle an, die vorrangig 

aus Baumaßnahmen, aber auch aus der Energieerzeugung und der Abfallverbrennung sowie 

aus der Abfallaufbereitung, stammen. 

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dieser Abfälle ist neben den ein-

zelfallbezogenen Zulassungsentscheidungen und Überwachungsmaßnahmen der Behörden 

eine übergreifende, vorausschauende Planung geboten, welche die vielfältigen Belange ab-

wägt und möglichst ausgleicht.  

Der Abfallwirtschaftsplan definiert Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung, insbeson-

dere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings sowie der Abfallbeseitigung 

und umfasst die Darstellung der bestehenden Situation der Abfallbewirtschaftung sowie die 

zur Zielerreichung getroffenen und erforderlichen Maßnahmen. 

 

Als Teil der Kreislaufwirtschaft spielt die Abfallwirtschaft eine zentrale Rolle im Klimaschutz, 

indem sie dazu beiträgt, Ressourcen effizient zu nutzen und das Abfallaufkommen zu mini-

mieren. Durch das Schließen von Materialkreisläufen werden Rohstoffe wiederverwertet, was 

den Bedarf an neuen Materialien verringert und somit den Energieverbrauch und die CO₂-

Emissionen reduziert. 

Ein wesentlicher Bestandteil zur Erreichung dieser Ziele und damit erster Ansatzpunkt ist die 

Abfallvermeidung, aber auch die Wiederverwendung. Damit eine Entwicklung hin zu einer res-

sourcenschonenden Kreislaufwirtschaft gelingen kann, bedarf es der engen Zusammenarbeit 

und Partnerschaft zwischen verschiedenen Akteuren wie Unternehmen, Behörden und Ver-

brauchern.  

Vielerorts haben sich bereits Anlaufstellen etabliert, die von öffentlichen und auch gemeinnüt-

zigen Akteuren getragen werden und insbesondere wiederverwendbare Gebrauchtwaren wei-

tergeben oder vor Ort reparieren.  
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Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat als zuständige Abfallbehörde den aus dem 

Jahr 2017 vorliegenden Abfallwirtschaftsplan fortgeschrieben, der nunmehr die aktuellen Ent-

sorgungsstrukturen im Land Sachsen-Anhalt abbildet und die künftige Entwicklung zur Ge-

währleistung einer ordnungsgemäßen und umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallbewirt-

schaftung bis zum Jahr 2034 prognostiziert.  

 

In Sachsen-Anhalt sind nach wie vor ausreichend Kapazitäten zur Behandlung der Abfälle 

vorhanden. Die Entsorgungssicherheit ist auch künftig sowohl für anfallende Siedlungsabfälle 

und nicht gefährliche mineralische Massenabfälle als auch für gefährliche Abfälle gewährleis-

tet.  

Dennoch ist die Entwicklung der Abfallströme und Deponiekapazitäten auch weiterhin zu be-

obachten und die Prognosen mit der tatsächlichen Entwicklung abzugleichen.  

Unabhängig davon muss die Intensivierung von Abfallvermeidungs- und Recyclingmaßnah-

men ein Schwerpunkt bleiben.  

 

Auch wenn mit dem vorliegenden Abfallwirtschaftsplan des Landes-Sachsen-Anhalt zwar 

keine verbindlich verordneten Festlegungen zu Anlagenstandorten oder anlagenkonkrete Zu-

ordnungen von Abfalleinzugsbereichen getroffen werden, sollen die im Plan analysierten und 

dargestellten Daten sowie die daraus erstellten Prognosen zur weiteren abfallwirtschaftlichen 

Entwicklung allen Verantwortlichen sowohl in der privaten Entsorgungswirtschaft als auch in 

der öffentlich-rechtlich organisierten Abfallentsorgung, einen orientierenden Rahmen für zu-

künftig anstehende operative oder investive Entscheidungen bieten.  

 

Ich wünsche allen Akteuren bei ihren Entscheidungen und Maßnahmen auf dem Weg zu einer 

modernen und ökologisch nachhaltigen Abfallbewirtschaftung in Sachsen-Anhalt viel Erfolg. 

 

 

 
 

Thomas Pleye 

Präsident des Landesverwaltungsamtes 

Sachsen-Anhalt 
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1 Veranlassung und Grundlagen der Abfallwirtschaftsplanung 

Der Gesetzgeber verpflichtet die Bundesländer gemäß § 30 Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 

24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist (KrWG), für ihr Gebiet Abfallwirtschaftspläne (AWP) 

aufzustellen und gemäß § 31 Abs. 5 KrWG mindestens alle sechs Jahre auszuwerten und bei 

Bedarf fortzuschreiben. Die Entscheidung, den Abfallwirtschaftsplan aus dem Jahr 2017 fort-

zuschreiben, ergibt sich vorrangig aus der Novellierung des KrWG im Jahr 2020 und der damit 

einhergehenden Erweiterung der Mindestinhalte von Abfallwirtschaftsplänen gemäß 

§ 30 Abs. 6 KrWG. 

Im Land Sachsen-Anhalt obliegt die Pflicht der Aufstellung des Abfallwirtschaftsplanes dem 

Landesverwaltungsamt (LVwA) als obere Abfallbehörde. Die Möglichkeit, den Abfallwirt-

schaftsplan gemäß § 16 Abs. 3 des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 1. Feb-

ruar 2010, das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 610) 

geändert worden ist (AbfG LSA), in räumliche und sachliche Teilabschnitte aufzugliedern, wird 

genutzt. Der Abfallwirtschaftsplan des Landes Sachsen-Anhalt wird in zwei sachliche Teilpläne 

unterteilt:  

• Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle und 

• Teilplan gefährliche Abfälle. 

Der Abfallwirtschaftsplan definiert Ziele der Abfallvermeidung, der Abfallverwertung, insbeson-

dere der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyclings sowie der Abfallbeseitigung 

und umfasst die Darstellung der bestehenden Situation der Abfallbewirtschaftung sowie die 

zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen. Darüber hinaus sind die zur Sicherung der Be-

seitigung von Abfällen sowie der Verwertung von gemischten Abfällen aus privaten Haushalten 

und anderen Herkunftsbereichen erforderlichen Abfallentsorgungsanlagen darzustellen.  

Bei der Darstellung des Bedarfs sind zukünftige, innerhalb eines Zeitraumes von mindestens 

zehn Jahren zu erwartende Entwicklungen zu berücksichtigen. Im Abfallwirtschaftsplan sind 

ferner die zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen und geeignete Flächen für diese Anlagen, 

für Deponien und sonstige Abfallbeseitigungsanlagen auszuweisen. 

Im Rahmen der Abfallwirtschaftsplanung sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

zu beachten, deren Grundsätze und sonstige Erfordernisse sind zu berücksichtigen. Umge-

kehrt unterstützt der Abfallwirtschaftsplan wiederum den Planungsprozess der Raumordnung 

auf Landesebene. Abfallwirtschaftspläne sind somit ein wichtiger Baustein im Rahmen der 

Daseinsvorsorge.  
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Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan umfasst die derzeitigen Mengen und Strukturen sowie 

die künftige Entwicklung der Bewirtschaftung von gefährlichen Abfällen im Land Sachsen-An-

halt. Der Plan dient ferner der Überprüfung der Annahmen der Entsorgungssicherheit und in 

diesem Zusammenhang auch zum Bedarf an Entsorgungskapazitäten sowie der Überprüfung 

der Erfüllung europarechtlicher Verpflichtungen. 

 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Abfallwirtschaftliche Aufgaben werden über eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen auf 

EU-, Bundes- und Länderebene geregelt. Die geltenden rechtlichen Grundlagen für gefährli-

che Abfälle ergeben sich im Wesentlichen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, den darauf ge-

stützten Rechtsverordnungen des Bundes sowie den landesrechtlichen Vorschriften. Die Ver-

änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, für deren Vollzug das Land Sachsen-An-

halt verantwortlich ist und die die abfallwirtschaftliche Situation wesentlich mit beeinflusst ha-

ben oder beeinflussen werden, sind im Folgenden kurz erläutert. 

 

1.1.1 EU-Recht 

Die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, die zuletzt durch die Verordnung 

(EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 geändert 

worden ist (AbfRRL), definiert zentrale abfallbezogene Begrifflichkeiten und enthält wichtige 

Vorgaben für das deutsche Abfallrecht. Insbesondere Artikel 28 und Artikel 30 ff. enthalten 

Anforderungen an die Erstellung und Inhalte eines AWP, gefordert sind demnach u.a. Anga-

ben zu Art, Menge und Herkunft 

• der im Gebiet erzeugten Abfälle,  

• der in das und aus dem Gebiet verbrachten Abfälle sowie  

• eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung der Abfallströme.  

Die AbfRRL wurde im Jahr 2018 insbesondere dahingehend novelliert, die Kreislaufwirtschaft 

durch Vermeidung und vor allem durch das verstärkte Recycling von Abfällen zu fördern. Sie 

beinhaltet spezifische Anforderungen an das Ende der Abfalleigenschaft, setzt Recyclingquo-

ten für bestimmte Abfallarten und Zeiträume fest, verschärft die Getrenntsammlungspflichten, 

insbesondere für Bioabfälle und gefährliche Haushaltsabfälle, und stärkt die Abfallvermeidung, 

unter anderem bei Lebensmittelabfällen. Zusätzlich werden die Produktverantwortung und 
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Rücknahmeregime detaillierter geregelt, Abfallvermeidungsprogramme ausgebaut und das 

Abfallrecht mit dem Chemikalienrecht verknüpft. Zudem müssen Abfallwirtschaftspläne nun 

Angaben zu kritischen Rohstoffen im Abfall machen. 

Daneben existieren spezielle EU-Richtlinien und -Verordnungen mit Bedeutung für die Ab-

fallentsorgung, u. a.: 

• Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Novem-

ber 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-

weltverschmutzung) (Industrieemissionsrichtlinie), 

• Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, die zuletzt 

durch die Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 geändert worden ist (EG-Deponierichtlinie), 

• Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten, die zuletzt durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2023/1526 der Kom-

mission vom 16. Mai 2023 geändert worden ist (RoHS-Richtlinie), 

• Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/884 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 geändert worden ist 

(WEEE-Richtlinie), 

• Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der 

Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG (EU-Batte-

rieverordnung), 

• Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 

1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 

2018/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 geändert 

worden ist (EG-Verpackungsrichtlinie) und 

• Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 

2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die 

Umwelt (EU-Einwegkunststoffrichtlinie). 

Die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG 
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(EU-POP-Verordnung 2004) wurde im Jahr 2019 aufgrund von erheblichen Änderungen auf-

gehoben und durch die Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe, die zuletzt durch die Dele-

gierte Verordnung (EU) 2023/1608 der Kommission vom 30. Mai 2023 geändert worden ist 

(EU-POP-Verordnung), ersetzt. Die Inhalte und Vorgaben dieser Verordnung sind in den Mit-

gliedstaaten unmittelbar zu vollziehen, ebenso wie die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfäl-

len, die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/2174 der Kommission vom 19. 

Oktober 2020 geändert worden ist (Abfallverbringungsverordnung). Die neue Verordnung über 

die Verbringung von Abfällen wurde am 30.04.2024 im EU-Amtsblatt verkündet. Sie trat am 

20.05.2024 in Kraft und gilt in ihren wesentlichen Teilen ab 20.05.2026. Bis 20.05.2026 ist das 

nationale Recht (insbesondere das Abfallverbringungsgesetz) entsprechend anzupassen. 

Direkt wirkendes EU-Recht stellt auch die Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur 

Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a) 

der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates 

über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 

91/689/EWG über gefährliche Abfälle (AbfV-Entscheidung) dar. Diese führt eine EU-weit ein-

heitliche Nomenklatur zur Einordnung von Abfallarten entsprechend deren Herkunft ein. 

 

1.1.2 Bundesrecht 

Die AbfRRL ist – wie alle EU-Richtlinien – hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, 

überlässt jedoch den Mitgliedsstaaten die Wahl der Form und der Mittel, und bedarf daher der 

Umsetzung in nationales Recht. Dies erfolgte in Deutschland mit dem KrWG, das am 1. Juni 

2012 in Kraft getreten ist und das bis dahin geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

(KrW-/AbfG) abgelöst hat. Das KrWG bildet gemeinsam mit den auf diesem Gesetz basieren-

den Rechtsverordnungen die rechtliche Grundlage der Abfallwirtschaft und richtet sich u. a. an 

Erzeuger, Besitzer und Entsorger von Abfällen sowie an die öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger (örE), denen die Pflicht zur Entsorgung und Überwachung ihnen überlassener 

Abfälle obliegt.  

Im Zuge des am 4. Juli 2018 in Kraft getretenen EU-Legislativpakets zur Kreislaufwirtschaft, 

das u.a. eine Novelle der AbfRRL beinhaltete, wurde ebenfalls das KrWG angepasst. Ziel ist 

dabei eine Verbesserung des Ressourcenmanagements sowie eine Steigerung der Ressour-

ceneffizienz. 
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Der Umgang mit gefährlichen Abfällen sowie Anforderungen an deren Bewirtschaftung sind 

Bestandteil des KrWG. Gefährliche Abfälle werden auf der Grundlage von § 48 Satz 2 KrWG 

durch die Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533) geändert worden ist (AVV), 

bestimmt. Andienungs- und Überlassungspflichten können gemäß § 17 Abs. 4 KrWG zur Si-

cherstellung der umweltverträglichen Beseitigung für gefährliche Abfälle festgelegt werden. 

Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer, Händler und Makler gefährlicher Abfälle haben die 

Pflicht ein Register zu führen, welches mindestens Menge, Art und Ursprung des Abfalls be-

inhaltet sowie die Bestimmung, die Häufigkeit der Sammlung, die Beförderungsart sowie die 

Art der Verwertung oder Beseitigung, einschließlich der Vorbereitung vor der Verwertung oder 

Beseitigung, soweit diese Angaben zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirt-

schaftung von Bedeutung sind (§ 49 KrWG). Darüber hinaus sind sie verpflichtet, die ord-

nungsgemäße Entsorgung der gefährlichen Abfälle nachzuweisen, sowohl gegenüber der zu-

ständigen Behörde als auch untereinander (§ 50 KrWG). 

Neben den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind Anforderungen an die Ver-

wertung und Beseitigung der im Land Sachsen-Anhalt anfallenden gefährlichen Abfälle in einer 

Vielzahl weiterer Gesetze und Verordnungen geregelt. Hierzu zählen u.a.: 

• Altholzverordnung vom 15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 120 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist (AltholzV), 

• Altölverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 (BGBl. I S. 1368), 

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2091) geändert 

worden ist (AltölV), 

• Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden 

ist (ElektroG), 

• Batteriegesetz vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1582), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 3. November 2020 (BGBl. I S. 2280) geändert worden ist (BattG), 

• Altfahrzeug-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002 (BGBl. I 

S. 2214), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 

2451) geändert worden ist (AltfahrzeugV), 
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• Verpackungsgesetz vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234), das zuletzt durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert worden ist (VerpackG 

2023)  

• Chemikalien-Ozonschichtverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Feb-

ruar 2012 (BGBl. I S. 409), die zuletzt durch Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist (ChemOzonSchichtV), 

• PCB/PCT-Abfallverordnung vom 26. Juni 2000 (BGBl. I S. 932), die zuletzt durch Artikel 5 

Absatz 21 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist 

(PCBAbfallV), 

• Anzeige- und Erlaubnisverordnung vom 5. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4043), die zuletzt 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist 

(AbfAEV), 

• Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), die zuletzt durch Artikel 5 

der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700) geändert worden ist (NachwV), 

• Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), die zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist (DepV) sowie 

• Versatzverordnung vom 24. Juli 2002 (BGBl. I S. 2833), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 

25 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist (VersatzV). 

 

1.1.3 Landesrecht 

Das AbfG LSA dient der Förderung einer abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der Sicherung 

einer umweltverträglichen Abfallbeseitigung. Dazu gehören insbesondere 

• die Entstehung von Abfällen in ihrer Menge so gering wie möglich zu halten (Abfallvermei-

dung), 

• die Schädlichkeit von Abfällen soweit wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern 

(Schadstoffverminderung), 

• nicht vermiedene Abfälle einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zuzuführen 

(Abfallverwertung), 

• nicht verwertete Abfälle so zu behandeln, dass anfallende Energie oder Abfälle soweit wie 

möglich genutzt werden können (Abfallbehandlung), 
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• nicht verwertbare oder nicht weiter zu behandelnde Abfälle gemeinwohlverträglich zu be-

seitigen (Abfallbeseitigung), 

• nicht verwertbare Abfälle in geeigneten Anlagen möglichst in der Nähe ihres Entstehungs-

ortes zu beseitigen und 

• die Einhaltung des Standes der Technik bei Maßnahmen der Abfallvermeidung, Abfallver-

wertung und Abfallbeseitigung. 

Dazu zählt auch, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die ihnen überlassenen 

schadstoffhaltigen Kleinmengen getrennt von den sonstigen Abfällen einsammeln, befördern, 

lagern und einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder einer gemeinwohlver-

träglichen Beseitigung zuführen und die dafür erforderlichen Voraussetzungen und Einrichtun-

gen schaffen (§ 10 AbfG LSA). 

Das Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt beinhaltet, neben den obigen Grundsätzen der 

Abfallwirtschaft, Anforderungen an die Organisation der Entsorgung gefährlicher Abfälle (Teil 3 

AbfG LSA). Von der darin enthaltenen Verordnungsermächtigung zur Schaffung einer Andie-

nungsstelle für gefährliche Abfälle hat das Land derzeit keinen Gebrauch gemacht und beab-

sichtigt dies auch nicht. 

Ein Abfallwirtschaftsplan, der vom Landesverwaltungsamt als obere Abfallbehörde aufgestellt 

wird, kann gemäß § 16 Abs. 3 AbfG LSA in sachliche und räumliche Teilabschnitte aufgeglie-

dert werden. Ferner können durch Verordnung die Festlegungen des Abfallwirtschaftsplanes 

ganz oder teilweise für die Beseitigungspflichten für verbindlich erklärt werden 

(§ 17 AbfG LSA).  

 

1.2 Räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich dieses Abfallwirtschaftsplans ist das Land Sachsen-Anhalt.  

Der Abfallwirtschaftsplan gilt vom Zeitpunkt seiner Veröffentlichung bis zu seiner erneuten 

Fortschreibung. Prognosezeitraum der vorliegenden Fortschreibung sind die Jahre 2023 bis 

2034, Bezugsjahr für die Ermittlung der abfallwirtschaftlichen Rahmendaten ist das Jahr 2022.  

Der hier vorliegende Abfallwirtschaftsplan ersetzt den Abfallwirtschaftsplan für das Land Sach-

sen-Anhalt - Teilplan gefährliche Abfälle aus dem Jahr 2017. Der Abfallwirtschaftsplan ist min-

destens nach 6 Jahren auszuwerten und bei Bedarf fortzuschreiben. 
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1.3 Sachlicher Geltungsbereich 

Dieser Teilplan erstreckt sich auf die im Land Sachsen-Anhalt angefallenen gefährlichen Ab-

fälle gemäß § 3 Abs. 5 KrWG sowie § 3 AVV. Hierbei handelt es sich um Abfälle, von denen 

angenommen wird, dass diese mindestens eine, der in Anhang III der AbfRRL genannten ge-

fährlichen Eigenschaften aufweisen. Gefährliche Abfälle können u. a. bei Produktionsprozes-

sen, bei Abriss- und Sanierungsarbeiten, als Verpackungen sowie im Zusammenhang mit der 

Abfallbehandlung anfallen. Gefährliche Abfälle, die im Zuge der Abfallbehandlung in Sachsen-

Anhalt als Output anfallen, gelten unabhängig von der Herkunft des ursprünglichen Abfalls als 

in Sachsen-Anhalt angefallen. Die gefährlichen Abfälle sind in der AVV mit einem Sternchen 

(*) gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Vielzahl wird auf eine Aufstellung der Abfallarten an dieser 

Stelle verzichtet. 

Dieser Teilplan umfasst darüber hinaus auch nicht gefährliche Abfälle, die einer Nachweis-

pflicht im Einzelfall unterliegen. Im Jahr 2022 wurden rund 25.000 Mg dieser Abfälle im Land 

Sachsen-Anhalt erzeugt und rund 57.500 Mg im Land entsorgt. Dies entspricht etwa 1,8 Ma.-% 

der insgesamt im Land erzeugten bzw. etwa 2,7 Ma.-% der insgesamt im Land entsorgten 

nachweispflichtigen Abfälle. Im Vergleich zu den gefährlichen Abfällen spielen die nachweis-

pflichtigen nicht gefährlichen Abfälle somit nur eine untergeordnete Rolle. Ist nachfolgend von 

gefährlichen Abfällen die Rede, so sind die nachweispflichtigen nicht gefährlichen Abfälle, so-

weit nichts anderes benannt ist, mit inbegriffen. 

 

Bild 1-1: Sachlicher Geltungsbereich des Teilplans gefährliche Abfälle 
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1.4 Strategische Umweltprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die „Strategische Umweltprüfung“ (SUP) ist ein integratives Instrument zur Prüfung der Um-

weltauswirkungen. Sie ist zukunftsorientiert und dient auch bei Programmen und Fachplänen 

dazu, bereits frühzeitig in der Planungsebene mögliche Umweltauswirkungen mit Bezug auf 

nachfolgende Zulassungsverfahren von Abfallentsorgungsanlagen einzubeziehen. 

Im Zusammenhang mit der Fortschreibung des AWP für das Land Sachsen-Anhalt Teilplan 

Siedlungsabfall und nicht gefährliche mineralische Massenabfälle sowie Teilplan gefährliche 

Abfälle für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2034 war im Rahmen einer Vorprüfung abzu-

wägen, ob die Pflicht zur Durchführung einer SUP besteht. Die Voraussetzungen für eine SUP 

sind im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 

8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist, in §§ 33 - 37 geregelt.  

Gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 2 UVPG sind die in Anlage 5 Nr. 2 UVPG genannten Pläne und Pro-

gramme – hierunter fallen auch Abfallwirtschaftspläne nach Anlage 5 Nr. 2.5 UVPG – nur dann 

einer SUP zu unterziehen, wenn sie für umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige Vorhaben als 

rahmensetzend i. S. v. § 35 Absatz 3 UVPG eingestuft werden. Ein Rahmen wird gemäß 

§ 35 Absatz 3 UVPG dann gesetzt, wenn Pläne und Programme Festlegungen mit Bedeutung 

für zukünftige Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum Bedarf, zur Größe, zum Stand-

ort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur Inanspruchnahme 

von Ressourcen enthalten. Pläne und Programme, die nach § 36 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) einer Verträglichkeitsprüfung unterliegen, sind gem. § 36 UVPG ebenfalls SUP-

pflichtig. 

Die Bewertung der Entsorgungssituation für Siedlungsabfälle sowie für nicht gefährliche und 

gefährliche mineralische Abfälle im Land Sachsen-Anhalt ergab, dass die Aufnahme von Fest-

legungen mit Bedeutung für zukünftige Zulassungsentscheidungen in den AWP nicht erforder-

lich ist. Die Entscheidung gründet auf nachfolgenden Sachverhalten:  

• Das Anlagenspektrum für die Entsorgung der im Land Sachsen-Anhalt anfallenden gefähr-

lichen Abfälle umfasst unterschiedliche Abfallbehandlungsanlagen (vgl. Kap. 5.1.1), Ver-

satzanlagen sowie ober- und untertägige Deponien (vgl. Kap. 5.1.2). Diese Anlagen wei-

sen weiterhin ausreichend Entsorgungskapazitäten auf und sichern die Entsorgung ge-

fährlicher Abfälle im Planungszeitraum.  

• Ein Bedarf zur Errichtung von Deponieklasse (DK) III-Deponien für die im Land Sachsen-

Anhalt anfallenden gefährlichen Abfälle besteht nicht. Die bestehenden Entsorgungswege 
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für DK III-Abfälle außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt stehen nach derzeitigem Kennt-

nisstand bis Ende des Planungszeitraums dieses AWP weiterhin zur Verfügung.  

• Die im vorliegenden Abfallwirtschaftsplan aufgestellten Festlegungen für die Beseitigungs-

pflichten werden nicht für verbindlich erklärt. Der Plan enthält auch keine präjudizierenden 

Vorgaben und Festlegungen zu Anlagengrößen, Standorten oder Entsorgungswegen. 

• Der AWP enthält keine Festlegungen, durch die Natura 2000-Gebiete erheblich beein-

trächtigt werden könnten. 

Zusammenfassend ergab die Vorprüfung, dass vom AWP keine rahmensetzende Wirkung 

i.S.d. § 35 Abs. 3 UVPG ausgeht und dass keine SUP-Pflicht aufgrund einer Verträglichkeits-

prüfung i.S.d. § 36 UVPG besteht. 

Der AWP für das Land Sachsen-Anhalt 2024 unterliegt somit keiner SUP-Pflicht. 

 

1.5 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Zur Information der Öffentlichkeit erfolgt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren gemäß 

§ 32 KrWG sowie § 16 Abs. 4 AbfG LSA: 

• Die entsprechenden Informationen zum Abfallwirtschaftsplan sowie über das Beteili-

gungsverfahren sind in einem amtlichen Veröffentlichungsblatt und auf andere geeig-

nete Weise bekannt zu machen. 

• Der Entwurf des Abfallwirtschaftsplans ist einen Monat zur Einsicht auszulegen. Frist-

gemäß eingegangene Stellungnahmen sind von der zuständigen Behörde angemes-

sen zu berücksichtigen. 

• Die Annahme des Plans ist öffentlich bekannt zu machen und der Abfallwirtschaftsplan 

zur Einsicht für die Öffentlichkeit auszulegen. 

Unabhängig davon ist die Öffentlichkeit über den Stand der Abfallwirtschaftsplanung zu infor-

mieren, indem eine zusammenfassende Darstellung des Plans bekanntgegeben wird.  

Der Teilplanentwurf konnte in der Zeit vom 07.01. bis einschließlich 06.02.2025 im Landesver-

waltungsamt Sachsen-Anhalt und im Umweltamt der Landeshauptstadt Magdeburg eingese-

hen werden. Darüber hinaus wurde der Teilplan auf der Internetseite des Landesverwaltungs-

amtes Sachsen-Anhalt veröffentlicht. In der Zeit vom 07.01. bis einschließlich 21.02.2025 

konnte gemäß § 32 Abs. 2 Satz 2 KrWG zum Entwurf des AWP schriftlich Stellung genommen 

werden. Von diesem Recht ist Gebrauch gemacht worden. Am Fortschreibungsverfahren ha-

ben sich Landkreise/kreisfreie Städte, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Ministerien 
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anderer Bundesländer, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt, Landesbehörden, anerkannte 

Naturschutzverbände, Regionale Planungsgemeinschaften, Industrie- und Handelskammern, 

Industrieverbände, Naturschutzvereinigungen/Bürgerinitiativen sowie Unternehmen der Pri-

vatwirtschaft beteiligt.  
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2 Abfallwirtschaftliche Grundsätze und Leitlinien 

2.1 Rückblick auf die Entwicklungen im Planungszeitraum seit 2015 

Der Teilplan gefährliche Abfälle aus dem Jahr 2017 prognostizierte auf der Basis von Trend-

einschätzungen und Befragungsergebnissen relevanter Erzeuger ein annähernd konstantes 

Abfallaufkommen der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle. Für das Jahr 

2020 wurde die Gesamtmenge auf rund 1,33 Mio. Mg und für das Jahr 2025 auf rund 

1,34 Mio. Mg prognostiziert. Im Vergleich zum Jahr 2014 bedeutete dies einen moderaten An-

stieg um etwa 3 Ma.-%. Der prognostizierte Anstieg des Gesamtabfallaufkommens steht maß-

geblich unter dem Einfluss der erwarteten Entwicklung der gefährlichen Abfälle aus Abfallbe-

handlungsanlagen, während die Entwicklungen gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle sowie 

sonstiger gefährlicher Abfälle annähernd als konstant angenommen wurden. In Bild 2-1 ist die 

Prognose aus dem Jahr 2017 den tatsächlich angefallenen Abfallmengen gegenübergestellt. 

 

Bild 2-1: Entwicklung der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle 
2015 bis 2022 und Prognose nach AWP 2017 

Das tatsächliche Aufkommen der gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle sowie der sonstigen 

gefährlichen Abfälle entspricht nahezu der Prognose aus dem Jahr 2017. Im Fall der gefährli-

chen Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen stimmen Prognose und IST-Menge bis zum Jahr 

2019 gut überein. In den Folgejahren bis 2022 liegt das tatsächliche Aufkommen oberhalb des 
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jeweils erwarteten Aufkommens. Entgegen den Erwartungen sind die als gefährlich eingestuf-

ten teilweise stabilisierten Abfälle und verfestigten Abfälle (AS 19 03 04*, AS 19 03 06*) in 

deutlich größerer Menge angefallen.  

 

2.2 Ziele der Kreislaufwirtschaft  

Unter der Prämisse, die natürlichen Ressourcen zu schonen und Mensch, Umwelt und Klima 

zu schützen, verfolgt das Land Sachsen-Anhalt die Ziele einer modernen und nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft. Hierfür maßgebend ist die in § 6 Abs. 1 KrWG festgelegte Rangfolge der 

Abfallbewirtschaftung – die fünfstufige Abfallhierarchie. Demnach steht die Abfallvermeidung 

an erster Stelle, die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling haben Vorrang 

vor der energetischen (sonstigen) Verwertung, und die Beseitigung kommt nur für nicht ver-

wertbare Abfälle in Betracht. Dabei ist auch zu beachten, dass sich Schadstoffe im Wertstoff-

kreislauf nicht anreichern dürfen und diese konsequent ausgeschleust und zerstört werden 

sollen. Maßgebend hierfür sind das Getrenntsammlungsgebot (§ 15 Abs. 3 KrWG) sowie das 

Vermischungs- bzw. Verdünnungsverbot (§ 9a Abs. 1 KrWG).  

Zur Verringerung des Aufkommens gefährlicher Abfälle setzt das Land Sachsen-Anhalt ver-

stärkt auf die Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung bei Unternehmen und privaten 

Haushalten, eine nachhaltige Beschaffung der öffentlichen Hand, die Förderung innovativer 

Technologien und Produkte sowie auf Maßnahmen zur Verlängerung der Produktlebensdauer. 

Die Ziele der Kreislaufwirtschaft adressieren die gefährlichen und nicht gefährlichen Abfälle 

gleichermaßen. Entsprechend sind Maßnahmen bereits im Teilplan Siedlungsabfälle und nicht 

gefährliche mineralische Massenabfälle benannt (vgl. Kap. 2.2 und 2.3 Teilplan Siedlungsab-

fälle).  

 

2.3 Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung 

Abfallvermeidungsmaßnahmen greifen im Bereich der produzierenden Wirtschaft in Form ei-

ner abfallarmen Produktgestaltung und Produktion sowie einer anlageninternen Kreislauffüh-

rung, aber auch die Verlängerung der Nutzungsphase durch Wiederverwendbarkeit und Re-

parierbarkeit eines Produktes sind hier von Bedeutung. Das Land Sachsen-Anhalt fördert ent-

sprechende innovative Technologien und Produkte. Im Rahmen der Umweltallianz Sachsen-

Anhalt – einem seit 1999 bestehenden freiwilligen Bündnisses zwischen Landesregierung und 

Wirtschaft – werden die Ziele der Kreislaufwirtschaft in Kooperation umgesetzt. Die Allianz 
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nimmt u. a. eine zukunftsorientierte Stoffpolitik und Kreislaufwirtschaft mit den Schwerpunkten 

Abfallvermeidung und Verminderung der Abfallmengen sowie stoffliche und energetische Ver-

wertung von Abfällen in den Fokus. Mit dem Preis der Umweltallianz Sachsen-Anhalt, der alle 

zwei Jahre ausgelobt wird, werden Produkte, innovative Strategien, Verfahren und Projekte 

auf dem Gebiet der Ressourceneffizienz und der Green Economy ausgezeichnet. 

Darüber hinaus tragen Umweltmanagementsysteme, wie das Eco Management and Audit 

Scheme (EMAS), zur Förderung der Abfallvermeidung in Unternehmen bei. EMAS unterstützt, 

unabhängig von der Branche und der Unternehmensgröße, die Umweltperformance des Un-

ternehmens kontinuierlich zu verbessern.  

In privaten Haushalten fallen gefährliche Abfälle maßgeblich als Elektro- und Elektronikaltge-

räte an. Zur Stärkung der Wiederverwendung dieser Geräte hat das Land Sachsen-Anhalt den 

Reparaturatlas1 Sachsen-Anhalt zusammengestellt. Dieser ist online verfügbar und bietet den 

Konsumenten eine einfache Möglichkeit Reparaturbetriebe zu finden (vgl. Teilplan Siedlungs-

abfälle, Kap. 2.3.3). Hinsichtlich der Beschaffung nachhaltiger und abfallvermeidender Pro-

dukte und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand wird auf das Kapitel 2.3.2 im Teilplan 

Siedlungsabfälle verwiesen. 

Für gefährliche Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, die den Großteil des Aufkommens ge-

fährlicher Abfälle ausmachen, sind Abfallvermeidungsmaßnahmen dagegen nur schwer um-

setzbar. Gerade durch die Behandlung entstehen unvermeidbare gefährliche Abfälle, wie 

bspw. bei der Rauchgasreinigung. Vermeidungsmaßnahmen müssen deshalb bei den Erzeu-

gern von Produkten ansetzen. In anderen Fällen werden in derartigen Anlagen gezielt gefähr-

liche Stoffe als Inputmaterial für eine nachfolgende Verwertung oder Beseitigung konditioniert. 

Beispielsweise werden gefährliche, kohlenstoffhaltige Abfälle in Sachsen-Anhalt gezielt ver-

mischt und dann als Ersatzbrennstoff energetisch verwertet.  

Auch Bau- und Abbruchabfälle, die bei der Sanierung von Altlasten und der Modernisierung 

der Infrastruktur entstehen, sind einer kurz- bis mittelfristig wirkenden Vermeidung nicht zu-

gängig, da sie infolge der Wiederherstellung einer gesunden und wieder nutzbaren Umwelt 

entstehen. 

 

 
1  https://reparaturatlas.sachsen-anhalt.de/  

https://reparaturatlas.sachsen-anhalt.de/
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2.4 Verwertung 

Im Land Sachsen-Anhalt hat sich ein privatwirtschaftlich organisiertes System für die Entsor-

gung der nicht zu vermeidenden gefährlichen Abfälle herausgebildet. Ein Großteil des Auf-

kommens gefährlicher Abfälle wird stofflich und energetisch verwertet, etwa 23 Ma.-% der ins-

gesamt im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle mussten im Jahr 2022 besei-

tigt werden.  

Zur separaten Erfassung schadstoffhaltiger Abfälle aus Haushalten und Gewerbebetrieben 

haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Abgabe von Kleinmengen Annah-

memöglichkeiten auf Wertstoffhöfen und über die Sammlung etabliert. Mit verschiedenen In-

formationsmaterialien erfolgt ferner eine Sensibilisierung zum Umgang und der richtigen Ent-

sorgung gefährlicher Abfälle. Darüber hinaus sind Hersteller und Vertreiber bestimmter Pro-

dukte per Gesetz oder Verordnung zur Rücknahme und schadlosen Verwertung ihrer Produkte 

verpflichtet. Die Regelungen der Produktverantwortung betreffen beispielsweise Elektro- und 

Elektronikaltgeräte, Batterien und Akkumulatoren, Verpackungen für schadstoffhaltige Er-

zeugnisse sowie Altfahrzeuge (vgl. Kap. 1.1.2).  

 

2.5 Beseitigung 

Fallen im Land Sachsen-Anhalt Abfälle an, die nicht anderweitig verwertet werden können, ist 

eine gemeinwohlverträgliche Beseitigung sicherzustellen. Die anfallenden gefährlichen Abfälle 

sind möglichst in der Nähe ihres Entstehungsortes und im Land selbst zu beseitigen (Entsor-

gungsautarkie). 

 

2.6 Abfallstrategische Leitlinien 

Für die Förderung einer möglichst abfallarmen und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft 

und zur Sicherung einer umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung gefährlicher Abfälle 

gelten die im AWP 2017 festgelegten abfallstrategischen Leitlinien weiterhin maßgebend:  

• Förderung und Umsetzung abfallarmer und schadstoffarmer Produkte und Produktionen, 

• Vorrangige Vermeidung gefährlicher Abfälle, durch die Verminderung ihrer Menge und 

Schädlichkeit, 

• Reduzierung der zu beseitigenden gefährlichen Abfälle insbesondere aus Produktionspro-

zessen, 
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• Möglichst hochwertige Verwertung nicht vermeidbarer gefährlicher Abfälle nach dem 

Stand der Technik, 

• Beseitigung nicht verwertbarer gefährlicher Abfälle in dafür geeigneten Anlagen nach dem 

Stand der Technik, 

• Gewährleistung der Entsorgungssicherheit und 

• Ortsnähe und Umweltverträglichkeit bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen.  
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3 Darstellung des Planungsraumes  

3.1 Strukturdaten des Landes Sachsen-Anhalt 

Das Aufkommen gefährlicher Abfälle ist in erster Linie von der Wirtschaftsstruktur, dem Um-

fang von Bau- und Sanierungsmaßnahmen und dem Bestand an Entsorgungsanlagen abhän-

gig. Diesbezüglich weist das Land Sachsen-Anhalt verschiedene Besonderheiten auf. 

 

3.1.1 Gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen 

Gefährliche Abfälle entstehen als Output bei der (Vor-)Behandlung von gefährlichen Abfällen, 

sei es in thermischen Behandlungsanlagen oder in chemisch-physikalischen Behandlungsan-

lagen. Hier verfügt das Land Sachsen-Anhalt über ein großes Anlagenspektrum, das auch für 

die Behandlung gefährlicher Abfälle aus anderen Bundesländern und dem Ausland genutzt 

wird. Gefährliche Abfälle, die bei der Behandlung von Abfällen aus anderen Bundesländern 

und dem Ausland als Output anfallen, gelten als im Land Sachsen-Anhalt erzeugt (vgl. Kap. 

1.3). 

 

3.1.2 Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 

Gefährliche Abfälle entstehen im Land Sachsen-Anhalt vor allem auch bei der Sanierung von 

Altlasten. Dabei geht es nicht allein um den Schutz des Grundwassers und der Böden sowie 

die Wiederherstellung einer intakten Umwelt, sondern zugleich um die Aufbereitung industri-

eller Altstandorte für die Neuansiedlung von Investoren durch sogenanntes Flächenrecycling. 

Altlastensanierung trägt damit wesentlich dazu bei, Sachsen-Anhalt, das einstige Zentrum der 

Großchemie in Deutschland, wieder zu einem attraktiven Standort für eine moderne, wettbe-

werbsfähige Industrie zu machen.  

Die Altlastensituation im Land Sachsen-Anhalt ist geprägt durch: 

• großflächige Bergbaufolgelandschaften des Tief- und Tagebaues (auf Braunkohle, Kupfer-

schiefer oder Kalisalzen) mit umfassenden Eingriffen in das hydraulische Regime der je-

weiligen Großräume,  

• die Konzentration der auf diesen Rohstoffen aufbauenden Veredlungsindustrie, insbeson-

dere Energieerzeugung, Braunkohleveredlung (Brikettfabriken, Schwelereien), Hütten-, 

Kaliindustrie und Chemie in Verbindung mit Altablagerungen und Industriedeponien, häufig 

in bergbaulichen Hohlformen,  
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• die Entstehung industrieller Ballungsgebiete wie Bitterfeld/Wolfen, Halle/Merseburg, 

Zeitz/Weißenfels, Mansfelder Land/Harzvorland sowie die industrielle Pflanzen- und Tier-

produktion im Bereich der Landwirtschaft.  

Die Sanierung und damit auch der Anfall entsprechender gefährlicher Abfälle ist ein anhalten-

der Prozess. Bis Mai 2023 waren bereits 2.309 Sanierungen abgeschlossen, insgesamt weist 

die Altlastenstatistik für das Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 jedoch noch 13.931 weitere 

altlastenverdächtige Flächen aus. Gegenwärtig befinden sich 282 Altlasten in der Sanierung, 

für 54 weitere wurde mit Sanierungsuntersuchungen bzw. -planungen begonnen. (LAU 2023) 

 

3.1.3 Gefährliche Abfälle aus Produktionsprozessen und Gewerbebetrieben 

Umsatzbezogen ist die Chemieindustrie des Landes Sachsen-Anhalt nach der Ernährungsin-

dustrie von strukturbestimmender Bedeutung. Neben den traditionellen Industriebranchen der 

Chemie und der Metallindustrie (Metallerzeugung und Bearbeitung, Herstellung von Metaller-

zeugnissen und Maschinenbau) entwickelten sich zudem neue und zukunftsträchtige Bran-

chen wie im Bereich der Photovoltaik (z. B. Entstehung von Solarparks auf landwirtschaftlich 

wenig wertvollen bzw. schwer nutzbaren Ackerböden; siehe Freiflächenanlagenverordnung 

(FFAVO)) oder der Umwelttechnologie.  

Wirtschaftliche Schwerpunktregionen mit unterschiedlichen Ausprägungen befinden sich nach 

wie vor um die Städte Halle (Saale)/Merseburg, Dessau-Roßlau und Magdeburg. Aufgrund 

ihrer verkehrsgünstigen Lage haben viele größere Unternehmen in diesen Regionen zudem 

ihre Logistikzentren geschaffen. 

In der Landeshauptstadt Magdeburg sind neue Halbleiterfabriken auf einer Fläche von 450 ha 

geplant2. Ein weiteres Investitionsprojekt bildet den Bau einer Bioraffinerie in Leuna, Saale-

kreis. Dort sollen aus Laubholz Biochemikalien hergestellt werden, die den Verbrauch von 

fossilen Rohstoffen reduzieren soll.  

In der Region von Halle/Merseburg bis Wittenberg sind neben traditionellen Industriezweigen 

wie der Chemie- und Erdölindustrie sowie der Pharmaindustrie auch die Bio- und Gentechnik 

sowie die Solarindustrie vertreten.  

Des Weiteren finden sich um Magdeburg und Halle (Saale) verstärkt Unternehmen der Auto-

mobilzulieferindustrie sowie Informations- und Kommunikationsbranche. Der nördliche Teil 

 
2  Im Jahr 2026 soll eine Neubewertung der Planungen am Standort erfolgen.  
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des Landes Sachsen-Anhalt (Landkreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel) weist dagegen eine 

landwirtschaftliche Prägung mit weiterverarbeitenden Unternehmen auf.  

 

3.2 Organisation der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle im Land Sachsen-Anhalt 

Im Land Sachsen-Anhalt ist die Entsorgung gefährlicher Abfälle seit Ende 1999 wieder privat-

wirtschaftlich organisiert. Landesrechtliche Andienungspflichten für die Verwertung oder Be-

seitigung von gefährlichen Abfällen bestehen nicht.  

Das privatwirtschaftliche Handeln der Erzeuger und Besitzer von Abfällen wird durch die zu-

ständigen Landesbehörden überwacht. Das Land Sachsen-Anhalt und die Wirtschaft des Lan-

des setzen in Kooperation die Ziele der Kreislaufwirtschaft um. 

 

3.2.1 Überlassungspflichten gemäß § 17 KrWG 

Grundsätzlich unterliegen gefährliche Abfälle aus privaten Haushaltungen sowie gefährliche 

Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen der Überlassungspflicht an den öf-

fentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger kann je-

doch gefährliche Abfälle aus privaten Haushaltungen, die einer verordnungsrechtlichen Rück-

nahmeverpflichtung unterliegen und zu denen entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tat-

sächlich zur Verfügung stehen, von der Überlassungspflicht ausschließen. Darüber hinaus 

kann der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger gefährliche Abfälle aus anderen Herkunfts-

bereichen von der Überlassungspflicht ausschließen, soweit diese nach Art, Menge oder Be-

schaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt werden können. 

Über einen Ausschluss gefährlicher Abfälle von der Überlassungspflicht entscheidet der zu-

ständige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger rechtsverbindlich allgemein durch Satzung 

oder im Einzelfall durch Verwaltungsakt, die jeweilige Entscheidung bedarf der abfallbehördli-

chen Zustimmung.  

Für die Sammlung haushaltstypischer gefährlicher Abfälle betreiben die öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger in Sachsen-Anhalt in der Regel Schadstoffsammelstellen auf Wertstoffhö-

fen und bieten zusätzlich die mobile Schadstoffsammlung an.  

 

3.2.2 Rücknahmesysteme im Rahmen der Produktverantwortung 

Die Produktverantwortung wird in § 23 KrWG geregelt und umfasst unter anderem in Verbin-

dung mit §§ 25, 26 KrWG die Rücknahme der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse. 
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Verpflichtende Rücknahmeregelungen bestehen für Verpackungen, Elektro- und Elektronikalt-

geräte, Batterien und Akkumulatoren, Altöl und Altfahrzeuge. Die Hersteller müssen ihre Er-

zeugnisse unentgeltlich zurücknehmen und entsprechende Rückgabemöglichkeiten schaffen. 

Ergänzend dazu können Hersteller und Vertreiber freiwillige Rücknahmesysteme installieren, 

sofern damit die Ziele der Produktverantwortung gemäß § 23 KrWG umgesetzt werden.  

 

3.2.3 Notwendigkeit neuer Sammelsysteme 

Für die Erfassung gefährlicher Abfälle stehen im Land Sachsen-Anhalt kommunale und privat-

wirtschaftliche Sammelsysteme zur Verfügung. Die Einrichtung neuer Sammelsysteme ist 

nicht erforderlich.  
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4 Aufkommen und Entwicklung gefährlicher Abfälle im Land Sachsen-Anhalt  

4.1 Datengrundlage und Methodik der Abfallmengenprognose 

Datengrundlage 

Die Darstellung von Aufkommen und Entwicklung der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten ge-

fährlichen Abfälle knüpft an den Teilplan aus dem Jahr 2017 an. Für das Abfallaufkommen 

sowie die Entsorgungsmengen und -wege der Jahre 2015 bis 2022 wurden die Abfallbilanzen 

des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde gelegt, die auf der Auswertung von Begleitscheinen, 

Nachweislisten und Begleitformularen basieren.  

Für eine übersichtlichere Darstellung wird die Gesamtabfallmenge wie folgt differenziert: 

• Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle – umfasst die gefährlichen Abfallarten des AVV-Ka-

pitels 17,  

• Gefährliche Abfälle aus Behandlungsanlagen – umfasst die gefährlichen Abfallarten des 

AVV-Kapitels 19 und 

• Sonstige gefährliche Abfälle – umfasst die gefährlichen Abfallarten der AVV-Kapitel 1 bis 

15 (produktionsspezifische Abfälle), AVV-Kapitel 16 (Abfälle, die nicht anderswo im Ver-

zeichnis aufgeführt sind) sowie AVV-Kapitel 18 (Abfälle aus der humanmedizinischen oder 

tierärztlichen Versorgung und Forschung) und AVV-Kapitel 20 (Siedlungsabfälle). 

 

Methodik 

Die Prognose erfolgt auf Ebene der Abfallschlüssel für Abfälle, deren mittleres Aufkommen 

der Jahre 2015 bis 2022 eine Mengenschwelle von 2.000 Mg/a nicht unterschreitet. Dies trifft 

auf insgesamt 63 Abfallarten zu, deren Aufkommen aufsummiert im Mittel rund 95 Ma.-% der 

insgesamt erzeugten gefährlichen Abfallmenge ausmacht. Die restlichen 5 Ma.-% fließen sum-

marisch in die Gesamtprognose mit ein. 

Um die Entwicklung des zukünftigen Abfallaufkommens möglichst praxisnah abbilden zu kön-

nen, wurden neben einer Auswertung bisheriger Trends ergänzend die im Land Sachsen-An-

halt ansässigen Abfallerzeuger mit einem Jahresaufkommen von mehr als 2.000 Mg gefährli-

cher Abfälle sowie ansässige Entsorgungsunternehmen mittels Fragebogen in die Untersu-

chung einbezogen. Auf die ausgewählten Erzeugerbetriebe entfielen rund 85 Ma.-% des im 

Jahr 2022 erzeugten Gesamtjahresaufkommens.  
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Die Abfallmengenprognose setzt sich aus einer Prognosebasis3 und den Annahmen zur zu-

künftigen Mengenentwicklung, die auf diese jeweilige Basis angewendet werden, zusammen. 

Hierbei wurden Trendaussagen der Abfallerzeuger und -entsorger zu einzelnen Abfallarten 

einbezogen.  

Grundlage für die Prognose des Gesamtaufkommens an gefährlichen Abfällen bis zum Jahr 

2034 bilden folgende Informationsquellen: 

• Daten der Landesabfallbilanzen Sachsen-Anhalt zum Abfallaufkommen der Jahre 2015 bis 

2022,  

• Angaben der befragten Haupterzeuger und Abfallentsorger zum Aufkommen gefährlicher 

Abfälle in den Jahren 2023 und 2034 (Prognose) im Land Sachsen-Anhalt sowie  

• Aussagen der Haupterzeuger und Abfallentsorger für gefährliche Abfälle hinsichtlich  

 zukünftiger Branchen- und Unternehmensentwicklungen und  

 geplanter Veränderungen, die deutlichen Einfluss auf die erzeugten Mengen gefähr-

licher Abfälle haben können. 

Gegenstand der Prognose sind ausschließlich die im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefähr-

lichen Abfälle. Hierzu zählen auch sämtliche gefährliche Abfälle, die als Output in Abfallbe-

handlungsanlagen entstehen, unabhängig von der Herkunft der ursprünglich behandelten Ab-

fälle.  

Bei der Darstellung der Abfallmengen spiegeln die Zahlenangaben der vergangenen Jahre 

das tatsächliche Abfallaufkommen wider, die Zahlenangaben der Abfallmengenprognose hin-

gegen werden in gerundeter Form abgebildet.  

 

Prognoseansätze 

Die Entwicklung des künftigen Aufkommens gefährlicher Abfälle ist von einer Vielzahl unter-

schiedlicher Einflussgrößen abhängig, hierzu zählen Rechtsetzung und Vollzug, Konjunktur 

und Wirtschaft, Technik und Entsorgung sowie Ansiedlungen und Bevölkerungsentwicklun-

gen.  

 
3  Die Prognosebasis beschreibt den für jeden Abfall ermittelten Ausgangswert für die Prognose der künftig zu 

erwartenden Abfallmengenentwicklung. Die Prognosebasis berücksichtigt das Aufkommen und die Entwick-
lung der jeweiligen Abfallmenge in den Vorjahren (in der Regel das gewichtete arithmetische Mittel, wobei das 
Aufkommen länger zurückliegender Jahre weniger stark gewichtet wird).  
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Das Aufkommen gefährlicher Abfälle kann sich erhöhen, wenn die Rechtsgrundlage bzw. die 

gesetzlichen Grenzwerte zur Einstufung von Abfällen verschärft werden, beispielsweise durch 

die Änderung oder Erweiterung der EU-POP-Verordnung 2019/2021 oder Änderungen der 

CLP-Verordnung und der sich daraus ergebenen Änderungen für die Abfallverzeichnisverord-

nung (AVV). Technische Weiterentwicklungen von Untersuchungsverfahren verbessern die 

Kenntnisse über potenziell für Mensch und Umwelt gefährliche Stoffe, die in der Folge als 

umwelt- und/oder gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Hervorzuhebende Beispiele sind 

Asbest, Titandioxid, das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) oder die persis-

tenten organischen Schadstoffe Perfluoroktansulfonsäure (PFOS), Perfluorhexansäure 

(PFHxS) und Perfluoroctansäure (PFOA).  

• Potenzielle Auswirkungen der Aufnahme neuer Per- und polyfluorierte Alkylverbin-
dungen in die POP-Verordnung 

PFOS und PFOA sind Untergruppen der Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS), die 

unter anderem wegen reproduktionstoxischer und krebserregender Eigenschaften in den 

Anhang I der POP-Verordnung aufgenommen wurden (zuletzt PFOA in 2020) und für die 

gemäß Artikel 7 (2) in Verbindung mit Anhang IV und V der POP-Verordnung Anforderun-

gen an die Abfallbewirtschaftung festgelegt sind. Die Behandlung hat grundsätzlich derart 

zu erfolgen, so dass sichergestellt ist, dass die PFAS-Verbindungen zerstört oder unum-

kehrbar umgewandelt werden. Im Auftrag des Umweltbundesamtes wurde das Vorkom-

men von PFAS in verschiedenen Abfallströmen untersucht und Betrachtungen bzgl. ab-

fallrelevanter Grenzwerte für ausgewählte Abfallströme vorgenommen [Meermann et al. 

2024]. Abschließend geben die Autorinnen und Autoren Empfehlungen hinsichtlich der 

Entsorgung ausgewählter, mit PFAS belasteter Abfälle (Textilien, Klärschlamm, Papier, 

Böden) ab. Demnach sollten erheblich mit PFAS belastete Abfälle grundsätzlich thermisch 

behandelt werden, da die PFAS-Verbindungen auf diese Weise weitestgehend zerstört 

und aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschleust werden. Das setzt jedoch voraus, dass 

mit PFAS-belastete Abfälle entsprechend frühzeitig identifiziert und separiert werden. Bis-

lang gibt es hierzu keine einheitlich verbindlichen Vorgaben. Nach derzeitigem Kenntnis-

stand lassen sich die Auswirkungen der Festlegung neuer PFAS-Parameter in der POP-

VO auf die zukünftig einer Beseitigung potenziell zuzuführenden Abfallströme nicht ab-

schätzen.  
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• Umgang mit potenziell mit Asbest belasteten mineralischen Bau- und Abbruchabfäl-
len (LAGA M23)  

Am 08.05.2023 veröffentlichte die Bund-/ Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) die 

überarbeitete LAGA Mitteilung M23 „Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ 

mit dem Ziel, eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise zum Umgang potenziell mit 

Asbest belasteten mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zu gewährleisten. Die neue 

LAGA M23 beinhaltet die sogenannte Regelvermutung, wonach alle mineralischen Abfälle 

aus Bau- und Abbrucharbeiten an Gebäuden, die vor dem 31.10.1993 errichtet wurden 

(Stichtag: Verbot des Inverkehrbringens von Asbest), und die nicht bauseitig auf Asbest 

geprüft und ggf. asbestsaniert wurden, als asbesthaltige Abfälle einzustufen sind. Fach-

leute der Entsorgungsbranche gehen davon aus, dass dieser Generalverdacht eine Men-

genverschiebung hin zur Deponierung bewirkt. Vor diesem Hintergrund wird eine Steige-

rung der asbesthaltigen Bauabfälle prognostiziert; in den Prognosejahren wird als Worst 

Case von einer Verdreifachung des mittleren Aufkommens im Zeitraum 2015 bis 2022 aus-

gegangen4.  

 

4.2 Im Land Sachsen-Anhalt erzeugte gefährliche Abfälle  

Im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 1,40 Mio. Mg gefährliche Abfälle im Land Sachsen-An-

halt erzeugt. Im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2022 ist die Gesamtabfallmenge somit ten-

denziell angestiegen (im Mittel ca. +0,6 Ma.-% pro Jahr), mit einer Spitze im Jahr 2021 (vgl. 

Bild 4-1). Das Gesamtaufkommen der gefährlichen Abfälle des Jahres 2022 verteilt sich auf 

insgesamt 232 verschiedene Abfallarten, die jährliche Abfallmenge pro Abfallart liegt dabei 

zwischen 64 kg und 421.166 Mg. Details zum Abfallaufkommen der Jahre 2015 bis 2022 sind 

im Anhang 8-1 dargestellt, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die 63 Abfallschüssel 

mit einem mittleren Aufkommen von mindestens 2.000 Mg/a aufgeführt werden5.  

 
4  Die Mengenerhöhung entspricht dem Wort-Case-Szenario für mineralische Abfälle, das eine vermehrte Ein-

stufung von Beton (AS 17 01 01) und mineralischem Bauschutt (AS 17 01 07) als (gering) asbesthaltig ab 
2025 berücksichtigt (vgl. Kap. 5.3.2 Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche mineralische Massenab-
fälle).  

5  Für weitere Details ist die Abfallbilanz des jeweiligen Jahres heranzuziehen: (https://lau.sachsen-an-
halt.de/publikationen/berichte-und-fachinformationen/abfallbilanzen-1) 

https://lau.sachsen-anhalt.de/publikationen/berichte-und-fachinformationen/abfallbilanzen-1
https://lau.sachsen-anhalt.de/publikationen/berichte-und-fachinformationen/abfallbilanzen-1
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Bild 4-1: Im Land Sachsen-Anhalt erzeugte Menge gefährlicher Abfälle in den Jah-
ren 2015 bis 2022 

Mehr als drei Viertel der erzeugten gefährlichen Abfälle (ca. 77 Ma.-% bzw. rd. 1,08 Mio. Mg) 

wurden im Jahr 2022 verwertet. Die gefährlichen Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen wur-

den zu rund 88 Ma.-%, die gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle zu rund 34 Ma.-% und die 

sonstigen gefährlichen Abfälle zu rund 65 Ma.-% Verwertungsverfahren zugeführt (vgl. Bild 

4-2). 

 

Bild 4-2: Verwertete und beseitigte Mengen der erzeugten gefährlichen Abfälle im 
Jahr 2022 
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Gefährliche Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 

Gefährliche Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen (AVV-Kapitel 19) haben mit rund 68 Ma.-% 

bzw. 946.701 Mg/a wie auch in den Vorjahren den größten Anteil an der insgesamt erzeugten 

Abfallmenge (Anhang 8-2) und sind im Zeitraum 2015 bis 2022 angestiegen. Es handelt sich 

hierbei maßgeblich um stabilisierte/verfestigte Abfälle (AVV-Gruppe 19 03, ca. 511.000 Mg in 

2022), Abfälle aus der physikalisch-chemischen Abfallbehandlung (AVV-Gruppe 19 02, ca. 

186.000 Mg in 2022) und Abfallmengen aus Abfallverbrennungsanlagen (AVV-Gruppe 19 01, 

ca. 159.500 Mg in 2022) sowie um Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen 

(AVV-Gruppe 19 12, ca. 75.300 Mg in 2022). Die Mengenentwicklung differenziert nach der 

Abfallgruppe gemäß AVV ist dem Bild 4-3 zu entnehmen.  

Wie schon bereits im AWP 2017 erwähnt, ist die stetig steigende Abfallmenge der AVV-Gruppe 

19 03 hervorzuheben. Im Vergleich zum Jahr 2015 hat sich das Aufkommen um ca. 40% er-

höht. Dies ist maßgeblich auf die als gefährlich eingestuften verfestigten Abfälle 

(AS 19 03 06*) zurückzuführen, auf die im Jahr 2022 allein 44 Ma.-% der insgesamt in Abfall-

behandlungsanlagen erzeugten gefährlichen Abfälle entfielen.  

 

Bild 4-3: Erzeugte gefährliche Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen in den Jahren 
2015 bis 2022 
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Die Abfallmenge der AVV-Gruppe 19 01 ist im Betrachtungszeitraum moderat gesunken auf 

rund 160.000 Mg im Jahr 2022 und wird weiterhin von den festen Abfällen aus der Abgasbe-

handlung (AS 19 01 07*, ca. 125.870 Mg in 2022) dominiert.  

Die Abfallmenge der AVV-Gruppe 19 02 verzeichnet nach einem kontinuierlichen Rückgang 

ab 2012 seit 2017 wieder einen Anstieg. Dies ist im Wesentlichen auf die gefährlichen 

Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung (AS 19 02 05*) zurückzuführen. Im 

Zeitraum 2015 bis 2022 haben diese sich mehr als verdoppelt (ca. 72.500 Mg in 2022 gegen-

über 28.200 Mg in 2014); ein Mengenanstieg, der vor dem Hintergrund des Ausbaus der Be-

handlungskapazitäten in CPB-Anlagen plausibel ist (vgl. Kap. 5.1.1).  

Andere gefährliche Abfälle dieses AVV-Kapitels fallen hingegen in deutlich geringerem Um-

fang an, so z. B. Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. (AS 19 02 08*) und Depo-

niesickerwasser (AVV-Gruppe 19 07) mit ca. 7.700 Mg bzw. 5.600 Mg im Jahr 2022.  

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen stellen insofern eine Besonderheit dar, da es sich hier-

bei um sogenannte Sekundärabfälle handelt. Diese gefährlichen Abfälle sind keine "erstmals 

erzeugten Abfälle" (Primärabfälle), sondern das Ergebnis einer vorgeschalteten Abfallbehand-

lung. Diese Abfälle werden zwar in den Behandlungsanlagen des Landes Sachsen-Anhalt er-

zeugt, der Input in diese Behandlungsanlagen stammt jedoch zu einem nicht unbeträchtlichen 

Teil aus anderen Bundesländern und dem Ausland.  

 

Gefährliche Bau- und Abbruchabfälle 

Der im vorangegangen AWP 2017 beschriebene signifikante Mengenrückgang der gefährli-

chen Bau- und Abbruchabfälle bis 2014 setzte sich – wie vorhergesagt – nicht weiter fort. Die 

Menge der gefährlichen Abfälle aus Bau- und Abbruchmaßnahmen sowie Altlastensanierun-

gen (AVV-Kapitel 17) schwankt seit dem Jahr 2015 zwischen ca. 125.000 Mg und 154.000 Mg, 

wie in Bild 4-4 zu sehen ist. Bezogen auf die insgesamt im Jahr 2022 erzeugte Menge gefähr-

licher Abfälle beträgt der Anteil gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle rund 9,5 Ma.-% 

(132.428 Mg). 
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Bild 4-4: Erzeugte gefährliche Bau- und Abbruchabfälle in den Jahren 2015 bis 2022 

Die Abfallgruppe 17 05 (Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine 

und Baggergut) dominiert das Abfallaufkommen nicht mehr derart stark, wie dies im Betrach-

tungszeitraum des AWP 2017 der Fall war. Bezogen auf die insgesamt erzeugte gefährliche 

Bau- und Abbruchabfallmenge schwankt der Massenanteil dieser Abfallgruppe im Betrach-

tungszeitraum 2015 bis 2022 zwischen 19 % (in 2019) und 47 % (in 2022). Hierfür ursächlich 

ist insbesondere der Rückgang der Abfallart AS 17 05 03* (Boden und Steine, die gefährliche 

Stoffe enthalten), auf die im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2022 nur noch zwischen 18 und 

41 Ma.-% der Bauabfälle entfielen (vgl. Bild 4-5). 
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Bild 4-5:  Mengenentwicklung erzeugter gefährlicher Bau- und Abbruchabfälle (AVV-
Kapitel 17) in den Jahren 2015 bis 2022 

 

Sonstige gefährliche Abfälle 

Auf die sonstigen gefährlichen Abfälle entfielen im Jahr 2022 insgesamt 322.168 Mg. Das 

Spektrum umfasst insgesamt 189 verschiedene Abfallarten, die Abfallmenge je Abfallart liegt 

bis auf eine Ausnahme nie über 40.000 Mg (AS 10 03 08*, Salzschlacken aus der Zweit-

schmelze mit 46.597 Mg). In Bild 4-6 sind die Mengenentwicklungen der einzelnen AVV-Kapi-

tel für den Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2022 dargestellt. 
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Bild 4-6: Aufkommen sonstiger gefährlicher Abfälle in den Jahren 2015 bis 2022 

Die Abfälle aus anorganisch- und organisch-chemischen Prozessen (AVV-Kapitel 06 und 

AVV-Kapitel 07) machen zusammen mit 83.414 Mg im Jahr 2022 etwa 26 Ma.-% der sonstigen 

gefährlichen Abfälle aus (vgl. Bild 4-6), ihre Mengenentwicklung ist insgesamt rückläufig. Ins-

besondere das Aufkommen der Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen (AVV-Kapi-

tels 06) ist von knapp 65.000 Mg im Jahr 2015 auf ca. 36.000 Mg im Jahr 2022 zurückgegan-

gen. Es handelt sich im Wesentlichen um Schwefelsäure/schweflige Säure, um wässrige 

Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen, um Lösemittel, Reaktions- und Destillationsrückstände 

und um Natrium- und Kaliumhydroxid.  

Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen (AVV-Kapitel 06) und Abfälle aus Prozessen 

der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbe-

arbeitung von Metallen und Kunststoffen (AVV-Kapitel 12) waren am Ende des Betrachtungs-

zeitraums des AWP 2017 die beiden mengenstärksten Kapitel der sonstigen gefährlichen Ab-

fälle. Die bis zum Jahr 2015 angestiegenen Mengen an halogenfreien Bearbeitungsemulsio-

nen und -lösungen (AS 12 01 09*), die das AVV-Kapitel 12 dominieren, sind deutlich zurück-

gegangen (67.344 Mg in 2015 gegenüber 16.710 Mg in 2022). 

Hervorzuheben sind die Mengenentwicklungen der gefährlichen Abfälle aus thermischen Pro-

zessen (AVV-Kapitel 10) und der Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind 

(AVV-Kapitel 16). Im Betrachtungszeitraum des AWP 2017 (2009 bis 2014) fielen durchgängig 

zwischen 30.000 und 40.000 Mg/a Abfälle aus thermischen Prozessen an. Im aktuellen 
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Betrachtungszeitraum hat sich die jährlich anfallende Menge damit teilweise mehr als verdop-

pelt. Im Jahr 2022 macht das AVV-Kapitel 10 ca. 23 Ma.-% der sonstigen gefährlichen Abfälle 

aus. Rund zwei Drittel entfallen dabei auf Salzschlacken aus der Zweitschmelze 

(AS 10 03 08*). 

Die Abfallmenge des AVV-Kapitels 16 hat sich zwischen 2015 und 2017 mehr als verdreifacht 

und geht seitdem wieder stetig zurück. Diese Entwicklung ist auf das Aufkommen wässriger 

flüssiger Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (AS 16 10 01*), zurückzuführen. Während im 

Jahr 2016 2.538 Mg dieser Abfallart anfielen, waren es im Jahr 2022 36.838 Mg. 

Seit dem Jahr 2020 fallen im Land Sachsen-Anhalt Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 

Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe (AVV-Kapitel 03) an. Dabei 

handelt es sich ausschließlich um Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus 

der mechanischen Abtrennung (AS 03 03 10), die in der Tschechischen Republik entsorgt 

wurden und der Notifizierungspflicht unterliegen.   

Die Mengenentwicklung der übrigen AVV-Kapitel ist während des gesamten Betrachtungszeit-

raums nahezu gleichbleibend. 

 

4.3 Abfallentwicklung bis zum Jahr 2034 

Ausgehend von der Abfallmengenentwicklung der vergangenen Jahre und den Einschätzun-

gen der befragten Abfallerzeuger und -entsorger ist bis zum Jahr 2030 von einem moderaten 

Anstieg der Gesamtmenge der gefährlichen Abfälle um rund 3,7 Ma.-% auf rund 1,45 Mio. Mg 

gegenüber dem Jahr 2022 auszugehen. Im Folgezeitraum bis zum Jahr 2034 wird ein weiter-

hin leicht steigendes Gesamtabfallaufkommen in Höhe von rund 1,47 Mio. Mg (+1,5 Ma.-%) 

prognostiziert (Bild 4-7, Anhang 8-2).  
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Bild 4-7:  Entwicklung der erzeugten gefährlichen Abfälle bis zum Jahr 2034 

Den mit Abstand größten Anteil der insgesamt anfallenden Abfallmenge machen weiterhin die 

gefährlichen Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen (AVV-Kap. 19, rund 63 Ma.-%) aus, wobei 

die als gefährlich eingestuften verfestigten Abfälle (AS 19 03 06*) diese Menge weiterhin do-

minieren werden. Ihr Anteil wird im Jahr 2034 rund 40 Ma.-% der Gesamtmenge des AVV-

Kapitels 19 ausmachen; die Abfallmenge steigt im Vergleich zum mittleren Aufkommen der 

Vorjahre um ca. 4 Ma.-% auf rund 365.600 Mg/a. Das Aufkommen gefährlicher Abfälle aus 

Abfallbehandlungsanlagen wird im Jahr 2030 auf rund 916.500 Mg prognostiziert (im Vergleich 

zum mittleren Aufkommen der Vorjahre: +6 Ma.-%), im Jahr 2034 werden rund 925.500 Mg 

(weiterer Anstieg um ca. +1 Ma. %) erwartet.  

Eine weitere mengenrelevante Abfallart, für die langfristig ein Mengenanstieg vorhergesagt 

wird, ist AS 19 03 04* (als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 19 03 08 fallen; Anteil an AVV-Kapitel 19 ca. 11 Ma.-%). Mengenrele-

vante Abfallarten, für die langfristig ein konstanter Verlauf prognostiziert wird, sind 

AS 19 01 07* (feste Abfälle aus der Abgasbehandlung; Anteil an AVV-Kapitel 19 ca. 

14 Ma.-%), AS 19 02 04* (vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall ent-

halten; Anteil an AVV-Kapitel 19 ca. 12 Ma.-%) sowie AS 19 02 05* (Schlämme aus der 
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physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten; Anteil an AVV-Kapitel 

19 ca. 8 Ma.-%). 

Detailinformationen zu den prognostizierten Aufkommensentwicklungen in den einzelnen 

AVV-Kapiteln und mengenrelevanter Abfallarten sind im Anhang 8-3 dargestellt.  

 

4.4 Aufkommen und Entwicklung ausgewählter Abfälle  

Nachfolgend werden einzelne Abfallgruppen, die speziellen rechtlichen Regelungen unterlie-

gen, genauer betrachtet. Für die Prognose konnten teilweise die Angaben der Abfallerzeuger 

zugrunde gelegt werden. Eine tabellarische Zusammenfassung zum Aufkommen und der Ent-

wicklung dieser Abfälle ist dem Anhang 8-4 zu entnehmen.  

 

4.4.1 PCB-haltige Abfälle 

Unter die Bezeichnung PCB-haltige Abfälle fallen nach PCBAbfallV polychlorierte Biphenyle 

(PCB), polychlorierte Terphenyle (PCT) und halogenierte Monomethyldiphenylmethane, die 

als Abfall anfallen sowie Abfälle (Gemische, Erzeugnisse), in denen insgesamt mehr als 

50 mg/kg der oben genannten Stoffe angereichert ist oder im Verdacht stehen, diese Stoffkon-

zentration zu überschreiten (§ 1 Abs. 2 PCBAbfallV).  

Die genannte Konzentration zur Definition PCB-haltiger Abfälle (> 50 mg/kg) stellt gleichzeitig 

den Grenzwert zur Einstufung der PCB enthaltenden Abfälle als gefährlich klar. Abfälle, die 

z.B. in den Einzugsbereich der AltölV oder der AltholzV fallen, unterliegen ab einer PCB-Kon-

zentration größer 50 mg/kg somit der PCBAbfallV. Folgende in Tabelle 4-1 dargestellten Ab-

fallarten werden den PCB-Abfällen zugeordnet.  

Tabelle 4-1:  PCB-haltige Abfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 
13 01 01* Hydrauliköle, die PCB enthalten 
13 03 01* Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten 
16 01 09* Bestandteile, die PCB enthalten 
16 02 09* Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 

16 02 10* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 16 02 09* fallen 

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten 
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PCB-Beseitigungsunternehmen führen gemäß § 4 Abs. 1 PCBAbfallV ein Register über den 

tatsächlichen PCB-Gehalt der angelieferten PCB-Abfälle.  

Obwohl in der Herstellung inzwischen verboten, findet sich PCB noch immer u. a. in Isolier-

flüssigkeiten ausrangierter Transformatoren und Kondensatoren, als Weichmacher in Kunst-

stoffen, in Hydraulikölen sowie in Farben und Lacken. Um die vorgeschriebene Zerstörung der 

PCB-Verbindungen nach VO (EU) 2019/1021 (POP-Verordnung) zu gewährleisten, erfolgt die 

Beseitigung dieser schadstoffhaltigen Abfälle durch Verbrennung. Alternativ werden diese Ab-

fälle untertägig deponiert.  

Das Aufkommen der PCB-haltigen Abfälle ist erwartungsgemäß in den vergangenen Jahren 

gesunken. Im Jahr 2022 wurde das geringste Aufkommen mit nur 13 Mg/a registriert, während 

im Jahr 2015 noch 193 Mg zur Beseitigung anfielen (Bild 4-8). Vor dem Hintergrund des Her-

stellungsverbotes ist, wie bereits im AWP 2017 prognostiziert, in den kommenden Jahren ein 

kontinuierlich niedriges Niveau dieser Abfälle zu erwarten. 

 

Bild 4-8:  PCB-haltige Abfälle – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 2034 

 

4.4.2 Altöle 

Altöle sind Öle, die als Abfall anfallen und die ganz oder teilweise aus Mineralöl, synthetischem 

oder biogenem Öl bestehen (§ 1a Abs. 1 AltölV). PCB/PCT-haltige Altöle werden gemäß 

§ 1 Abs. 3 AltölV an dieser Stelle nicht betrachtet, sondern als PCB-haltige Abfälle in Kapitel 

4.4.1 erfasst. Altöle fallen vorwiegend im verarbeitenden Gewerbe, in Kfz-Betrieben sowie bei 

der Behandlung mineralölhaltiger Abwässer an. Eine Liste mit Altöl-Abfällen zeigt Tabelle 4-2. 
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Tabelle 4-2:  Altöl-Abfälle gemäß Anlage 1 AltölV, ohne Altöle die PCB enthalten  

AS Bezeichnung gemäß AVV 

12 01 06* halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lö-
sungen) 

12 01 07* halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösun-
gen) 

12 01 10* synthetische Bearbeitungsöle 
13 01 09* chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
13 01 10* nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis 
13 01 11* synthetische Hydrauliköle 
13 01 12* biologisch leicht abbaubare Hydrauliköle 
13 01 13* andere Hydrauliköle 
13 02 04* chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
13 02 06* synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
13 02 07* biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 

13 03 06* chlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 13 03 01 fallen 

13 03 07* nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis 
13 03 08* synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 03 09* biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 03 10* andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle 
13 05 06* Öle aus Öl-/Wasserabscheidern 
13 07 01* Heizöl und Diesel 

 

Die Erfassung von Altölen erfolgt nach AltölV getrennt voneinander in vier verschiedenen Sam-

melkategorien. Sofern der Gehalt an Zusätzen und Schadstoffen dies zulässt und keine tech-

nischen und wirtschaftlichen einschließlich organisatorischen Sachzwänge entgegenstehen, 

sind Altöle vorrangig aufzubereiten, andernfalls stofflich oder energetisch zu verwerten. Zu den 

überwiegenden Verwertungswegen zählen u. a. Altölaufbereitungsanlagen, chemisch-physi-

kalische Behandlungsanlagen und energetische Verwertungsanlagen. 

Im Jahr 2022 fielen rund 13.151 Mg Altöl an. Bezogen auf die Gesamtmenge der gefährlichen 

Abfälle entspricht dies einem Mengenanteil von 0,9 Ma.-%. Das Altölaufkommen stieg im Zeit-

raum 2015 bis 2018 an, seitdem ist ein sinkender Trend zu beobachten (Bild 4-9). Für die 
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Prognosejahre bis 2034 wird ein Altölaufkommen in Höhe von rund 13.400 Mg/a prognosti-

ziert. 

 

Bild 4-9:  Altöle – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 2034 

 

4.4.3 Gefährliches Altholz 

Mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz wird, wenn es als Abfall anfällt, als gefährliches Altholz 

eingestuft (Altholzkategorie AIV gemäß § 2 AltholzV in Verbindung mit Anhang III AltholzV 

(Regelvermutung bei der Zuordnung gängiger Altholzsortimente). Hierzu zählen beispiels-

weise Kabeltrommeln, Fenster, Außentüren, Holzfachwerk sowie Bahnschwellen. Im Land 

Sachsen-Anhalt fällt gefährliches Altholz zum einen im Baubereich (primär) und zum anderen 

als Output der Abfallbehandlungsanlagen (sekundär) an; dies betrifft die in Tabelle 4-3 aufge-

führten Abfälle: 



  

Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-Anhalt  
Teilplan gefährliche Abfälle 

 

- 37 - 

Tabelle 4-3:  Gefährliche Altholz-Abfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 

03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche 
Stoffe verunreinigt sind 

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 

 

Die im Jahr 2022 angefallene Altholzmenge von 62.217 Mg6 stellt einen Anteil von 4,4 Ma.-% 

der gefährlichen Abfälle dar. Nach einem Höchstwert im Jahr 2015 entwickelten sich die Men-

gen bis 2018 zurück, ehe sie bis 2020 wieder anstiegen. Seitdem ist die Entwicklung wieder 

rückläufig (Bild 4-10). Ausgehend von dem bisherigen Verlauf und der Einschätzungen der 

befragten Unternehmen wird sich der moderat rückläufige Trend weiter fortsetzen.  

 

Bild 4-10:  Gefährliches Altholz – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 2034 

 

4.4.4 Gefährliche Verpackungsabfälle 

Zu gebrauchten Verpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter zählen u. a. Verpackungen von 

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, von lösemittelhaltigen Stoffen und Mine-

ralölprodukten sowie gebrauchte Polyurethan-Schaumdosen (PU-Schaumdosen). Die Rück-

nahme der gefährlichen Verpackungen erfolgt über bundesweit tätige Systeme. Gefährliche 

 
6  Es wird davon ausgegangen, dass Abfälle mit dem Abfallschlüssel 17 02 04* überwiegend aus Holz bestehen.  
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Verpackungen werden gemäß AVV über die zwei in Tabelle 4-4 aufgelisteten Abfallschlüssel 

erfasst. 

Tabelle 4-4: Gefährliche Verpackungsabfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährli-
che Stoffe verunreinigt sind 

15 01 11* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) 
enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse 

 

Die Menge an mit Schadstoffen verunreinigten Verpackungsabfällen belief sich im Jahr 2022 

auf 3.758 Mg. Im Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2022 bewegte sich das Aufkommen die-

ser Abfälle um 3.800 Mg/a (Bild 4-11). Für den Prognosezeitraum wird ein Aufkommen auf 

gleichbleibendem mittleren Niveau prognostiziert.  

 

Bild 4-11:  Gefährliche Verpackungen – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 
2030, 2034 

 

4.4.5 Batterien und Akkumulatoren 

Für Batterien und Akkumulatoren (im Folgenden zusammenfassend gemäß § 2 Nr. 2 BattG 

als Batterien bezeichnet) bestehen Rücknahmepflichten von Vertreibern (§ 9 BattG) und Her-

stellern (§ 5 BattG) und korrespondierende Rückgabepflichten für Endnutzer (§ 11 BattG). Die 

Pflichten unterscheiden sich im Einzelnen je nach Batterietyp (Geräte-, Fahrzeug- und Indust-

riebatterien). In Tabelle 4-5 sind die entsprechenden Abfallschlüssel aufgelistet. Batterien, die 
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Quecksilber enthalten (AS 16 06 03*) werden im Kapitel 4.4.8 berücksichtigt. Für Lithium-Io-

nen-Batterien gibt es bislang keinen eigenen Abfallschlüssel. Bis zur Einführung eines eigenen 

Abfallschlüssels empfiehlt die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) Lithium-Ionen-

Batterien dem AS 16 01 21* (gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 

07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen;) sowie dem AS 16 02 15* (aus gebrauchten 

Geräten entfernte gefährliche Bauteile) zuzuordnen7. Die Zunahme an mit Batterien ausge-

statteten Transportmitteln wird mittel- bis langfristig zu einem Anstieg des Batterieaufkommens 

führen. Über die im Land Sachsen-Anhalt in Verkehr gebrachte Menge an Lithium-Ionen-Bat-

terien liegen keine Daten vor. Eine Mengenabschätzung für diese Batterien ist auf der beste-

henden Datengrundlage nicht möglich und ist in der Prognose nicht berücksichtigt. 

Tabelle 4-5: Batterie-Abfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 
09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen 
16 06 01* Bleibatterien 
16 06 02* Ni-Cd-Batterien 

20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, 
sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten 

 

Endnutzer sind verpflichtet, Geräte-Altbatterien- Rücknahmestellen zuzuführen, die an einem 

Rücknahmesystem angeschlossen sind.  

Die Stiftung ear veröffentlicht den Namen und die Anschrift der zugelassenen Rücknahmesys-

teme im Internet (https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battgruecknahmesysteme#no-

back). Aktuell sind 10 Rücknahmesysteme in Deutschland genehmigt. 

Neben der Rückgabemöglichkeit beim Einzelhändler sind Geräte-Altbatterien auch von den 

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zurückzunehmen. Dieses geschieht über die kom-

munalen Wertstoffhöfe oder die mobile Schadstoffsammlung. Die sich anschließende Verwer-

tung bzw., falls nicht verwertbar, Beseitigung obliegt ebenfalls dem Hersteller.  

Das BattG legt für die Rücknahme von Geräte-Altbatterien verbindliche Sammelziele fest. 

Demnach müssen gemäß § 16 BattG die Rücknahmesysteme eine Sammelquote von min-

destens 50 Prozent sicherstellen (Hinweis: Für Fahrzeug- und Industriebatterien müssen die 

Vertreiber die Sammlung, Rücknahme und Verwertung lediglich dokumentieren, eine 

 
7 Jahresbericht der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAGA) 2019, S. 17f 
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Sammelquote ist aktuell nicht festgelegt). Bundesweit wurde im Jahr 2022 eine Sammelquote 

von 50,7 Ma.-% erreicht (Wilke 2023). 

Im Land Sachsen-Anhalt bewegte sich das Batterieaufkommen während des Betrachtungs-

zeitraums annähernd konstant bei Mengen um ca. 5.500 Mg/a (vgl. Bild 4-12) mit einem Aus-

reißer im Jahr 2021 mit 6.400 Mg. Das Batterieaufkommen wird mengenmäßig von den 

Bleibatterien (AS 16 06 01*) dominiert. Ihr Anteil am Gesamtbatterieaufkommen betrug im 

Jahr 2022 rund 99 %. Für den Zeitraum bis 2034 wird mit einem konstanten Aufkommen von 

ca. 5.600 Mg/a gerechnet (ohne Lithium-Ionen-Batterien). 

 

Bild 4-12:  Batterien – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 2034 

 

4.4.6 Asbesthaltige Abfälle 

Asbest ist unter anderem in Baustoffen, Bremsbelägen sowie in elektrischen und elektroni-

schen Geräten enthalten. Eine Liste mit asbesthaltigen Abfällen zeigt Tabelle 4-6. 

Tabelle 4-6: Asbesthaltige Abfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 
06 07 01* asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse 
06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung 
10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement 
16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge 
16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten 
17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 



  

Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-Anhalt  
Teilplan gefährliche Abfälle 

 

- 41 - 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 
 

Im Jahr 2022 wurden im Land Sachsen-Anhalt insgesamt etwa 19.200 Mg asbesthaltige Ab-

fälle erzeugt, was einen Anteil von 1,4 Ma.-% an der Gesamtmenge der gefährlichen Abfälle 

darstellt. Von der Gesamtmenge entfielen 99,9 Ma.-% (19.185 Mg) auf die asbesthaltigen Bau-

stoffe (AS 17 06 05*). Während des Betrachtungszeitraums von 2015 bis 2022 schwankte die 

angefallene Menge zwischen 18.000 und 33.000 Mg/a (Bild 4-13). Asbestabfälle werden trotz 

des seit 1993 bestehenden Einsatzverbotes in Deutschland wegen der langen Lebensdauer 

von Gebäuden auch noch längerfristig anfallen und sind zu deponieren. Infolge der Regelver-

mutung nach LAGA M23 und eines Worst Case-Ansatzes (vgl. Kap. 4.1) steigt das Aufkom-

men an asbesthaltigen Bauabfällen bis zum Jahr 2034 auf rund 74.200 Mg/a. 

 

Bild 4-13:  Asbesthaltige Abfälle – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 2034 

 

4.4.7 Abfälle aus dem Gesundheitswesen 

Abfälle aus dem Gesundheitswesen umfassen Abfälle des AVV-Kapitels 18 und sind z.T. we-

gen enthaltenen gefährlichen Chemikalien oder Arzneimitteln und Infektionsmaterialien als ge-

fährliche Abfälle einzustufen. Hierzu zählen  

• Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten 

beim Menschen sowie 

• Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren. 
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Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen, fal-

len nicht hierunter. Den Großteil der Abfälle aus dem Gesundheitswesen machen dabei Abfälle 

aus, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforde-

rungen gestellt werden (AS 18 01 03*). Im Jahr 2022 waren es rund 1.100 Mg. Die gefährli-

chen Abfälle aus dem Gesundheitswesen sind in Tabelle 4-7 aufgeführt. 

Tabelle 4-7: Abfälle aus dem Gesundheitswesen 

AS Bezeichnung gemäß AVV 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt werden 

18 01 06* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
18 01 08* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 
18 01 10* Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 

18 02 02* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt werden 

18 02 05* Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten 
18 02 07* zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 

 

Das Abfallaufkommen ist zwischen den Jahren 2015 und 2021 nahezu kontinuierlich von 

581 Mg/a im Jahr 2015 auf 1.272 Mg/a im Jahr 2022 angestiegen. Das im Betrachtungszeit-

raum höchste Aufkommen betrug 1.490 Mg im Jahr 2021. Bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer 

Anstieg auf rund 1.500 Mg und bis zum Jahr 2034 auf rund 1.600 Mg prognostiziert.  

 

Bild 4-14:  Abfälle aus dem Gesundheitswesen – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prog-
nose 2030, 2034 
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4.4.8 Quecksilberhaltige Abfälle 

Quecksilber und Quecksilberverbindungen werden bei zahlreichen industriellen und haus-

haltsnahen Anwendungen eingesetzt. Für die endgültige Beseitigung kommen vor allem Un-

tertagedeponien in Frage. Quecksilber ist ein giftiges Schwermetall und unterliegt aufgrund 

seiner Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sowie auf die Umwelt starken Beschrän-

kungen, u.a. durch die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes (Quecksilberverbotsverordnung). Eine Auflistung quecksilberhaltiger Abfälle zeigt Tabelle 

4-8.  

Tabelle 4-8:  Quecksilberhaltige Abfälle 

AS Bezeichnung gemäß AVV 
05 07 01* quecksilberhaltige Abfälle 
06 04 04* quecksilberhaltige Abfälle 
06 07 03* quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme 
10 14 01* quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung 
16 01 08* quecksilberhaltige Bauteile 
16 03 07* metallisches Quecksilber 
16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien 
17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 
19 03 08* Teilweise stabilisiertes Quecksilber 
20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 

 

Das Aufkommen quecksilberhaltiger Abfälle bewegt sich im Betrachtungszeitraum von 2015 

bis 2022 überwiegend auf einem konstant niedrigen Niveau von durchschnittlich 150 Mg/a. In 

den Jahren 2019 bis 2022 sind nur die Abfallschlüssel AS 05 07 01*, AS 06 04 04*, 

AS 10 14 01* und AS 20 01 21* angefallen. Für den Zeitraum bis zum Jahr 2034 wird ein Ge-

samtaufkommen von rund 150 Mg/a prognostiziert.  
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Bild 4-15: Quecksilberhaltige Abfälle – Aufkommen 2015 bis 2022 und Prognose 2030, 

2034 

 

4.4.9 Kohlenteerhaltige Bitumengemische und Produkte 

Bei kohlenteerhaltigen Bitumengemischen und Produkten handelt es sich insbesondere um 

sogenannten teerhaltigen Straßenaufbruch oder Gebäudeabbruch (Dachpappe), der teer- 

bzw. pechhaltige Bindemittel in erheblichen Mengen enthält und aufgrund der darin enthalte-

nen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) als gefährlich einzustufen ist. Ta-

belle 4-9 führt die entsprechenden Abfallschlüssel auf. Diese Abfälle werden im Land Sach-

sen-Anhalt maßgeblich auf Deponien beseitigt oder für Stilllegungsmaßnahmen auf der Hoch-

halde Schkopau eingesetzt. 

Tabelle 4-9:  Kohlenteerhaltige Bitumengemische und Produkte 

AS-Nr. Bezeichnung gemäß AVV 
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 

 

Tendenziell zeigt sich im Land Sachsen-Anhalt ein rückläufiges Mengenaufkommen. Im Jahr 

2022 fielen 15.484 Mg an, zu Beginn des betrachteten Zeitraumes im Jahr 2015 waren es 

35.398 Mg. Das Aufkommen ist abhängig von Straßenbaumaßnahmen und Sanierungstätig-

keiten, entsprechend schwanken die angefallenen Mengen (vgl. Bild 4-16). Derartige 
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Schwankungen lassen sich nur schwer vorhersagen. Für die Prognose wird ausgehend von 

der Mengenentwicklung der Vorjahre ein mittleres, bis 2034 gleichbleibendes Aufkommen in 

Höhe von rund 21.800 Mg/a prognostiziert.  

 

Bild 4-16: Kohlenteerhaltige Bitumengemische und Produkte – Aufkommen 2015 bis 
2022 und Prognose 2030, 2034 
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5 Entsorgung gefährlicher Abfälle 

5.1 Entsorgungsinfrastruktur 

Im Land Sachsen-Anhalt steht für die Verwertung, Behandlung und Beseitigung gefährlicher 

Abfälle ein breites Spektrum an Entsorgungsanlagen zur Verfügung, das mit Blick auf die tech-

nischen Anforderungen an die Behandlung und damit verbundener Spezialisierungen länder-

übergreifend genutzt wird. Im Jahr 2022 wurden gefährliche Abfälle in insgesamt 110 Anlagen8 

des Landes Sachsen-Anhalt entsorgt.  

Dazu zählen unter anderem auch drei Hausmüllverbrennungsanlagen, vier Deponien der De-

ponieklasse II (DK II) und eine Deponie der Klasse I (DK I) sowie die Deponie Hochhalde  

Schkopau, auf der im Rahmen der Stilllegung u.a. auch gefährliche Abfälle für die Profilierung 

eingesetzt werden können. Die Hausmüllverbrennungsanlagen und die Deponien der Klassen 

I und II werden im Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle beschrieben 

und dargestellt. Nachfolgend wird der Anlagenbestand zum Ende des Jahres 2022 näher er-

läutert.  

 

5.1.1 Behandlungsanlagen 

In insgesamt 94 Anlagen stehen Kapazitäten von rund 4,24 Mio. Mg/a für die Behandlung ge-

fährlicher Abfälle und verunreinigter Böden zur Verfügung (vgl. Tabelle 5-1). Aussagen zur 

Entwicklung der Anlagenkapazitäten im Vergleich zu dem im AWP 2017 dargestellten Anla-

genbestand lassen sich aufgrund zwischenzeitlich geänderter Anlagenzuordnungen (bspw. 

werden die Anlagenkategorien SON – Sonstige Anlagen und IAL – Immobilisierungsanlagen 

nicht mehr geführt) nicht ableiten.  

  

 
8  Ohne Abfallzwischenlager 
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Tabelle 5-1:  Behandlungsanlagen für gefährliche Abfälle im Jahr 2022 

Behandlungsanlagen Anzahl Jahreskapazität 
in Mg/a9 

Bodenbehandlungsanlagen 
BBB Biologische Bodenbehandlungsanlagen 4 194.000 

BBCP Chemisch-physikalisch-thermische Boden-
behandlungsanlagen 2 270.000 

Chemisch-physikalische Abfallbehandlungsanlagen 

CPB Chemisch-physikalische Abfallbehand-
lungsanlagen 14 714.500 

CPBC Chemische Behandlungsanlagen 1 55.600 
CPBK Konditionierungsanlagen 8 1.725.300 
CPBP Physikalische Behandlungsanlagen 5 496.500 

Recyclinganlagen / Sortieranlagen 

REC/SAL Recycling-/ Behandlungsanlagen und Sor-
tieranlagen 51 594.100 

Thermische Behandlung 
THERM Sonstige thermische Behandlungsanlagen 8 129.600 

SAV Verbrennungsanlagen für gefährliche Ab-
fälle 1 45.000 

Summe der Behandlungsanlagen 94 4.224.600 
 

Anlagen zur chemisch-physikalischen und biologischen Behandlung von Böden und 
Abfällen (BBB, BBCP und CPBx) 

Für die Behandlung von Böden mit gefährlichen Inhaltsstoffen können insgesamt 6 Anlagen 

mit einer Gesamtkapazität von rund 464.000 Mg/a genutzt werden.  

Weitere 28 Anlagen stehen im Land Sachsen-Anhalt für die chemisch-physikalische Behand-

lung gefährlicher Abfälle zur Verfügung. Die angegebene Gesamtkapazität beträgt rund 

3 Mio. Mg/a. 

 
9  Für die Ermittlung der Jahreskapazitäten in Mg/a lagen Angaben des Landesamtes für Umweltschutz Sach-

sen-Anhalt vor. Sofern die genehmigte Kapazität in Tonne pro Tag oder Tonne pro Stunde angegeben war, 
wurde auf Tonne pro Jahr unter Ansatz einer Betriebszeit von 260 Tagen pro Jahr bzw. 8 Stunden pro Tag 
hochgerechnet. Die genehmigten Kapazitäten stehen auf Grund verfahrenstechnischer und genehmigungs-
rechtlicher Faktoren ggf. nicht vollumfänglich für die Behandlung gefährlicher Abfälle zur Verfügung. Um die 
Kapazität nicht zu überschätzen, wurde in entsprechend identifizierten Fällen die Inputmenge des Jahres 2022 
zugrunde gelegt.  
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Das Ziel einer chemisch-physikalischen Behandlungsanlage (CPB) ist es, umweltbelastende 

Schadstoffe soweit umzuwandeln oder abzutrennen, dass z. B.  

• Wertstoffe zurückgewonnen werden können,  

• die Masse der zu deponierenden Abfälle reduziert wird oder  

• die enthaltenen Schadstoffe zur Reduktion des Gefährdungspotenzials vor einer Deponie-

rung immobilisiert werden. 

Recycling- und Sortieranlagen (REC / SAL) 

Im Land Sachsen-Anhalt existieren mit Stand 2022 insgesamt 51 Recycling- und Sortieranla-

gen, in denen gefährliche Abfälle behandelt werden. In diesen Anlagen werden beispielsweise 

Filteraschen recycelt, Eisen- und Nichteisenschrotte aufbereitet, Chemikalien regeneriert und 

Elektro- und Elektronikaltgeräte demontiert. Die Kapazität beläuft sich insgesamt auf rund 

594.100 Mg/a.  

Thermische Behandlungsanlagen (THERM / SAV) 

Für die thermische Behandlung gefährlicher Abfälle kann - unverändert zum AWP 2017 - eine 

Sonderabfallverbrennungsanlage (SAV) mit einer Kapazität von 45.000 Mg/a genutzt werden. 

In insgesamt 8 thermischen Behandlungsanlagen, hierbei handelt es sich bspw. um Abfallmit-

verbrennungsanlagen, Zementwerke oder eine Vakuumdestillationsanlage, stehen Kapazitä-

ten von rund 129.600 Mg/a zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Abfälle, die der Nachweis-

pflicht unterliegen, auch in drei Hausmüllverbrennungsanlagen10 mit entsorgt.  

 

5.1.2 Versatz- und Beseitigungsanlagen 

Deponien in der Stilllegungsphase 

Die Deponie Hochhalde Schkopau wurde zum Ende des Jahres 2012 geschlossen. Im Rah-

men der Sicherung und Profilierung werden nur noch Abfälle zur Verwertung eingebracht. 

Hierfür können auch als gefährlich eingestufte Abfälle eingesetzt werden, die die Ablagerungs-

kriterien der DK II einhalten. Im Jahr 2022 wurden 206.222 Mg gefährliche Abfälle für Siche-

rungs- und Profilierungsmaßnahmen eingesetzt, dies entspricht rund 28 Ma.-% der insgesamt 

 
10  Hausmüllverbrennungsanlagen sind im Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle darge-

stellt. 
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zu diesem Zweck eingesetzten Abfälle. Der weitere Bedarf an Deponieersatzbaustoffen auf 

der Hochhalde Schkopau beträgt mit Stand Ende 2022 geschätzt rund 10,85 Mio. Mg.  

Deponien in der Ablagerungsphase 

Die Beseitigung gefährlicher Abfälle ist auch auf den betriebenen Deponien der Deponie-

klasse II in Nißma (Elsteraue), Hängelsberge (Magdeburg), Lindenberg (Gardelegen) und  

Roitzsch (Sandersdorf-Brehna) sowie der Deponie der Klasse I in Reesen (Burg) zugelas-

sen11. Auf diesen Deponien wurden im Jahr 2022 insgesamt rund 39.600 Mg gefährliche Ab-

fälle aus Sachsen-Anhalt beseitigt.   

Für die Beseitigung von asbesthaltigen Abfällen steht zukünftig die Asbestmonodeponie Bree-

sensaal im Bördekreis mit einer Kapazität von 0,22 Mio. m³ zur Verfügung. Je nach abzula-

gerndem Asbestabfall entspricht dies einer Ablagerungsmenge von 0,22 Mio. Mg bis 

0,33 Mio. Mg.  

Untertagedeponie (UTD) / Untertageversatz (UTV) 

Im Land Sachsen-Anhalt bietet die Untertagedeponie Zielitz (UTD) als Deponie der Klasse IV 

Einlagerungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle. Die Restkapazität für die Anlage beträgt 

nach Angaben des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) mit 

Stand 31.12.2022 rund 2,16 Mio. Mg für die Beseitigung und rund 550.000 Mg für deponie-

bautechnische Maßnahmen innerhalb der UTD (Verwertung). Jährlich werden hier im Mittel 

rund 80.000 Mg zur Verwertung und Beseitigung eingebracht. Nach Angaben des LAGB wur-

den im Jahr 2022 in der UTD Zielitz rund 50.100 Mg Abfälle im Rahmen deponiebautechni-

scher Maßnahmen verwertet und rund 11.600 Mg beseitigt. Insgesamt rund 21.000 Mg der im 

Jahr 2022 eingebrachten Abfälle wurden im Land Sachsen-Anhalt erzeugt.   

Für die Verwertung gefährlicher Abfälle im Untertageversatz stehen im Land Sachsen-Anhalt 

ferner drei Versatzbergwerke (Bernburg, Staßfurt und Teutschenthal) zur Verfügung, deren 

Hohlräume aus Gründen der Betriebssicherheit verfüllt werden müssen. Für diese Versatz-

maßnahmen werden überwiegend bergbaufremde Stoffe eingesetzt. Voraussetzung für die 

Verwertung im untertägigen Versatz ist die bergbauliche Eignung hinsichtlich der Festigkeits-

eigenschaften des Materials. Insbesondere für Abfälle aus der Rauchgasreinigung von ther-

mischen Abfallbehandlungsanlagen stellt dieser Entsorgungsweg eine maßgebliche Senke 

 
11  Detailangaben zu den Deponien der Klassen I und II enthält der Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährli-

che Massenabfälle. 
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dar. Dies ist deshalb der Fall, weil dieser Abfallstrom in der Regel die Zuordnungswerte für 

oberirdische Deponieklassen nach DepV nicht einhält und sich daher nur noch für den Einsatz 

in Untertageversatzanlagen eignet (s. Beschluss der Kommission vom 19.10.2021 nach Artikel 

9 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 zur Verweisung der Sache M.10144 – K+S MINERALS 

AND AGRICULTURE / REMEX / JV 2021). Die mittlere jährlich eingebrachte Menge an Ver-

satzmaterial beträgt nach Angaben des LAGB rund 584.000 Mg/a. Im Jahr 2022 wurden in 

den drei Anlagen rund 556.500 Mg Abfälle zu Verwertungszwecken eingesetzt, davon entfie-

len rund 355.800 Mg auf Abfälle, die im Land Sachsen-Anhalt erzeugt wurden. Einzelheiten 

zu den Restkapazitäten und mittleren jährlichen Ablagerungsmengen sind der Tabelle 5-2 zu 

entnehmen. Gemäß den Angaben des LAGB werden die Restkapazitäten der Versatzberge-

werke Staßfurt und Teutschenthal voraussichtlich bis zum Jahr 2026/2027 aufgezehrt sein. 

Die mittlere Ablagerungsmenge im Versatzbergwerk Bernburg wurde von 250.000 auf 

350.000 Mg gesteigert, weitere Steigerungen werden derzeit geprüft. 

Tabelle 5-2:  Anlagen zur Untertagedeponierung und zum Untertageversatz von ge-
fährlichen Abfällen 

Untertagedepo-
nie und Unterta-
geversatzanla-
gen 

Anzahl Restkapazität 
(Stand Ende 

2022) 
in angegebener  

Einheit 

Mittlere jährli-
che 

Ablagerungs-
menge  
[Mg/a] 

Entsorgte Menge  
erzeugt in Sach-
sen-Anhalt 2022  

[Mg/a] 

Untertagedeponie  
(UTD Zielitz/ 
DK IV) 

1 

Beseitigung: 
 2.160.000 Mg 

Verwertung: 
 550.0000 Mg 

80.000 21.055 

Untertageversatz-
anlagen (UTV): 3 - 584.000 355.812 

 UTV Kaverne 
Staßfurt   759.500 m³ 154.000*  

 UTV Bernburg  3.900.000 Mg 350.000  

 UTV Teutschen-
thal  787.500 m³ 180.000*  

* Beendigung der Ablagerung voraussichtlich bis zum Jahr 2026/2027 
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5.1.3 Zwischenlager und Umschlagstationen 

Zwischenlager und Umschlagstationen, die als Entsorgungsanlagen logistischen Zwecken 

dienen, stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung.   

 

5.2 Entsorgungsmengen und -wege  

5.2.1 Erzeugung und Entsorgung gefährlicher Abfälle im Überblick 

Von den rund 1,4 Mio. Mg im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 erzeugten gefährlichen Ab-

fällen (vgl. Kap. 4.2) wurden 915.443 Mg (ca. 65 Ma.-%) im eigenen Land entsorgt. Insgesamt 

485.854 Mg (ca. 35 Ma.-%) wurden in andere Bundesländer und ins Ausland exportiert. Dem-

gegenüber stehen rund 1,23 Mio. Mg Abfälle, die aus anderen Bundesländern und dem Aus-

land importiert wurden. Insgesamt betrug die im Jahr 2022 im Land Sachsen-Anhalt entsorgte 

Menge gefährlicher Abfälle rund 2,15 Mio. Mg. Eine zusammenfassende Darstellung zeigt Bild 

5-1.  

 

 

Bild 5-1: Erzeugte und entsorgte Abfallmengen im Jahr 2022 
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5.2.2 Verbleib der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle 

Gefährliche Abfälle, die außerhalb der Landesgrenzen Sachsen-Anhalts entsorgt werden, ge-

langen insbesondere in die angrenzenden Bundesländer Sachsen (Exportanteil: rund 

25 Ma.-%) und Brandenburg (Exportanteil: rund 21 Ma.-%). Nordrhein-Westfalen hat in den 

letzten Jahren immer häufiger Abfälle aus Sachsen-Anhalt angenommen; im Jahr 2022 lag 

der Anteil bei rund 22 Ma.-%. Rund 6,5 Ma.-% der insgesamt exportierten Mengen wurden im 

Ausland entsorgt (31.461 Mg). Hierbei handelte es sich überwiegend um notifizierungspflich-

tige nicht gefährliche Abfälle, die zu rund zwei Dritteln in die Tschechische Republik gingen. 

Das nachfolgende Bild 5-2 gibt einen Überblick über den Verbleib der im Land Sachsen-Anhalt 

erzeugten Menge gefährlicher Abfälle.  
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Bild 5-2:  In anderen Bundesländern und im Ausland entsorgte gefährliche Abfälle im 
Jahr 2022  
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Insbesondere in den Jahren 2021 und 2022 ist die im eigenen Land entsorgte Abfallmenge 

um etwa 12 Ma.-% (rund 96.130 Mg) angestiegen, während die in anderen Bundesländern 

entsorgte Menge seit 2018 rückläufig ist (ca. -15 Ma.-%). Die ins Ausland exportierte Menge 

hat sich im Vergleich zum Jahr 2015 (9.600 Mg/a) dagegen etwas mehr als verdreifacht. Den 

zeitlichen Verlauf zeigt Bild 5-3 (Details siehe Anhang 8-5).  

 

Bild 5-3:  Verbleib der in Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle, 2015 bis 
2022 

Eine Betrachtung auf Ebene der AVV-Kapitel zeichnet folgendes Bild: Im Land Sachsen-Anhalt 

erzeugte gefährliche Bau- und Abbruchabfälle (AVV-Kapitel 17) wurden im Jahr 2022 zu ca. 

74 Ma.-% im eigenen Bundesland entsorgt. Die Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen ver-

blieben zu ca. 71 Ma.-% im eigenen Land, bei den sonstigen gefährlichen Abfällen liegt dieser 

Anteil im Mittel bei etwa 44 Ma.-% (Anhang 8-6).  

Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und che-

mischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen (AVV-Kapitel 01) und Abfälle aus anor-

ganisch-chemischen Prozessen (AVV-Kapitel 06), der fotografischen Industrie (AVV-Kapi-

tel 09), aus thermischen Prozessen (AVV-Kapitel 10), aus organischen Lösemitteln, Kühlmit-

teln und Treibgasen (AVV-Kapitel 14) sowie aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen 

Versorgung und Forschung (AVV-Kapitel 18) sind ausschließlich bzw. zu jeweils mehr als 

60 Ma.-% in andere Bundesländer exportiert worden. Abfälle aus der Holzbearbeitung und der 
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Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe (AVV-Kapitel 03) wurden im 

Jahr 2022 ausschließlich ins Ausland exportiert (vgl. Bild 5-5).  

 

Bild 5-4:  Verbleib der in Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle, 2022 

 

 

Bild 5-5:  Verbleib der in Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle, prozentual, 
differenziert nach AVV-Kapitel, 2015 bis 2022 
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5.2.3 Entsorgungswege im Land Sachsen-Anhalt 

Die gefährlichen Abfälle werden überwiegend ober- und untertägig abgelagert. Seit 2021 ver-

zeichnet diese Art der Entsorgung insgesamt einen Anstieg um 118.320 Mg (vgl. Bild 5-6). Im 

Jahr 2022 wurden etwa 62 Ma.-% der Ablagerungsmenge in Untertageversatzanlagen verwer-

tet, weitere rund 28 Ma.-% wurden für Profilierungsmaßnahmen auf Deponien in Stilllegung 

(DKS) eingesetzt. Insgesamt 11 Ma.-% wurden auf obertägigen (DKI/DKII) und untertägigen 

Deponien (UTD) beseitigt. In CBP-Anlagen wurden im Zeitraum 2018 bis 2022 im Mittel rund 

189.700 Mg/a behandelt. Die Behandlung gefährlicher Abfälle in Recycling- und Sortieranla-

gen sowie Bodenbehandlungsanlagen und thermischen Anlagen erfolgt in Größenordnungen 

von jeweils weniger als 40.000 Mg/a. Details können dem Anhang 8-7 entnommen werden.  

 

Bild 5-6:  Entsorgungswege der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten und entsorgten 
gefährlichen Abfälle, 2018 - 2022 

 

Die Entsorgung einzelner Abfallarten erfolgt auf vielfältige Art und Weise und umfasst das 

gesamte angebotene Anlagenspektrum. In der nachfolgenden Tabelle werden exemplarisch 

die Entsorgungswege verschiedener Abfallarten (> 20.000 Mg im Jahr 2022) aufgezeigt. Mit 

diesen 12 Abfallarten wurden im Jahr 2022 rund 74 Ma-% des im Land Sachsen-Anhalt er-

zeugten Gesamtabfallaufkommens erfasst. 
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Tabelle 5-3:  Entsorgungswege ausgewählter Abfälle (> 20.000 Mg ab dem Jahr 2022) 

AS Abfallbezeichnung 2022 
Mg 

2030 
Mg 

2034 
Mg 

CPB BBB REC SAL SAV UTV UTD 

06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure 28.311 26.100 25.100 x       
10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 46.597 61.000 68.300 1)       
16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährli-

che Stoffe enthalten 41.068 44.500 46.300 x    x   

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährli-
che Stoffe enthalten oder durch gefährli-
che Stoffe verunreinigt sind 

20.109 24.400 25.400   x x    

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe 
enthalten 49.327 39.100 39.100  x x     

17 06 05* Asbesthaltige Baustoffe 19.185 71.100 74.200 2)       
19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 125.870 133.300 133.300 x     x x 
19 02 04* vorgemischte Abfälle, die wenigstens ei-

nen gefährlichen Abfall enthalten 102.896 107.300 107.300 x    x   

19 02 05* Schlämme aus der physikalisch-chemi-
schen Behandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 

72.512 74.300 74.300 x    x x  

19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise sta-
bilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 19 03 08 fallen 

89.690 97.100 101.100      x  

19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Ab-
fälle 421.166 361.200 365.600 x  x   x  

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 42.083 38.800 37.300   x     
Summe 1.058.814 1.078.300 1.097.200 1) Entsorgung erfolgt ausschließlich außerhalb des Landes Sach-

sen-Anhalt, keine weiteren Angaben zum Verbleib 
2) Abfälle werden in ausgewiesenen Bereichen der DK I und DK II 

beseitigt 
Gesamtmenge - erzeugte Abfälle  1.401.296 1.464.200 1.474.200 
Anteil der ausgewählten Abfallarten an der Ge-
samtmenge 75,6 % 73,6 % 74,0 % 
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5.2.4 Entsorgung importierter gefährlicher Abfälle 

Im Jahr 2022 wurden rund 1,23 Mio. Mg gefährliche Abfälle importiert, von denen etwa 

1,00 Mio. Mg aus anderen Bundesländern, insbesondere Nordrhein-Westfalen (Importanteil: 

28 Ma.-%), Niedersachsen (Importanteil: 16 Ma.-%), Sachsen (Importanteil: 15 Ma.-%) und 

Brandenburg (Importanteil: 12 Ma.-%), stammen. Aus dem europäischen Ausland wurden 

rund 230.000 Mg Abfälle eingeführt, überwiegend aus Italien (Importanteil: 43 Ma.-%), Däne-

mark (Importanteil: 15 Ma.-%) und Polen (Importanteil: 10 Ma.-%). Zusammen mit den im Land 

Sachsen-Anhalt erzeugten Abfällen wurden im Jahr 2022 somit rund 2,15 Mio. Mg gefährliche 

Abfälle im Land Sachsen-Anhalt entsorgt.  

Aus dem Ausland importierte Abfälle werden im Land Sachsen-Anhalt zu rund 73 Ma.-% ver-

wertet (R-Verfahren gemäß Anlage 2 KrWG), der Rest wird der Beseitigung (D-Verfahren ge-

mäß Anlage 1 KrWG) zugeführt. Für die gefährlichen Abfälle aus anderen Bundesländern lie-

gen Informationen zu den in Anspruch genommenen Entsorgungsanlagen vor. Aus anderen 

Bundesländern importierte Abfälle wurden im Jahr 2022 maßgeblich, zu rund 47 Ma-% in CPB-

Anlagen behandelt, etwa 28 Ma-% gehen in die ober- und untertägige Ablagerung. Zu jeweils 

rund 10 Ma.-% erfolgte die Entsorgung in thermischen Anlagen und Recycling- und Sortieran-

lagen, weitere 3 Ma.-% wurden in Bodenbehandlungsanlagen behandelt. Eine Gegenüberstel-

lung der im Jahr 2022 genutzten Entsorgungswege, differenziert nach Herkunft, zeigt Bild 5-7.  

 

Bild 5-7:  Entsorgungswege der im Land Sachsen-Anhalt entsorgten gefährlichen 
Abfälle, differenziert nach der Herkunft, 2022 
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Abschließend zeigt Bild 5-8 einen Vergleich der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten und der 

im Land Sachsen-Anhalt entsorgten Abfallmengen nach Abfallkategorie für das Jahr 2022.  

Hieraus wird deutlich, dass in jeder der drei Abfallkategorien insgesamt mehr gefährliche Ab-

fälle im Land Sachsen-Anhalt entsorgt werden als im eigenen Land erzeugt wurden.  

 

Bild 5-8:  Gegenüberstellung der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten und insgesamt 
entsorgten Abfälle im Jahr 2022 

 

5.3 Entsorgungssicherheit  

Die Auswertung der diesem Plan zugrunde gelegten Daten kommt zusammenfassend zu fol-

gendem Ergebnis:  

• Die im Land Sachsen-Anhalt erzeugte Abfallmenge ist bis zum Jahr 2022 tendenziell an-

gestiegen, im Mittel um 0,6 Ma.-% pro Jahr auf rund 1,40 Mio. Mg. 

• Rund 35 Ma.-% (485.854 Mg/a) der erzeugten Abfälle wurden im Jahr 2022 außerhalb des 

Landes entsorgt. 
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• Im Jahr 2022 wurden rund 1,23 Mio. Mg Abfälle aus anderen Bundesländern und aus dem 

Ausland importiert; damit ist die importierte Abfallmenge rund zweieinhalbmal größer als 

die exportierte Abfallmenge. 

• Die im Land Sachsen-Anhalt erzeugten12 Abfallmengen können in den nächsten Jahren 

auf über 1,47 Mio. Mg/a ansteigen.  

Die Angaben zur Entsorgungsinfrastruktur belegen, dass die Kapazitäten der Behandlungsan-

lagen (vgl. Kap. 5.1.1 ) sowie der oberirdischen und unterirdischen Verwertungs- und Beseiti-

gungsanlagen (vgl. Kap. 5.1.2) rein rechnerisch ausreichen, um die bis zum Jahr 2034 insge-

samt im Land Sachsen-Anhalt anfallende Menge gefährlicher Abfälle zielgerecht zu entsorgen. 

Die Kapazitäten stehen weiterhin Abfallimporten aus anderen Bundesländern und dem Aus-

land zur Verfügung.  

Insbesondere die Entsorgungskapazitäten auf der Hochhalde Schkopau und im Untertagever-

satz (UTV) sind zukünftig jedoch im Blick zu behalten. Beide Entsorgungswege nehmen jähr-

lich große Mengen Abfall auf, dem gegenüber stehen endliche Restkapazitäten. Die Verfüg-

barkeit der bestehenden untertägigen Entsorgungskapazitäten über das Jahr 2034 hinaus 

sollte daher fortlaufend geprüft werden, um rechtzeitig auf sich ändernde Entsorgungsbedin-

gungen reagieren zu können. 

Für eine Gegenüberstellung der im Jahr 2034 prognostizierten Abfallmengen und den voraus-

sichtlich verfügbaren Anlagenkapazitäten werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:  

- Der Anlagenbestand für die Behandlung gefährlicher Abfälle mit Stand Ende 2022 steht 

auch zukünftig mindestens zur Verfügung.  

- Eine Teilmenge in der Größenordnung von 35 Ma.-% der insgesamt erzeugten gefährli-

chen Abfallmenge (ca. 478.000 Mg/a) wird weiterhin in andere Bundesländer und ins Aus-

land exportiert und die Behandlungskapazitäten stehen dort ebenfalls weiterhin zur Verfü-

gung.  

- Die Verteilung der Abfallmengen auf die einzelnen Entsorgungswege basiert auf den In-

formationen der elektronischen Begleitscheinverfahren des Jahres 2022.  

- Ferner berücksichtigt die Betrachtung den Import gefährlicher Abfälle aus anderen Bun-

desländern. Diese Menge wird auf rund ca. 1,0 Mio. Mg/a abgeschätzt. Abfallimporte aus 

dem Ausland bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt. Jährlich werden rund 

 
12  Umfasst zudem sämtliche gefährliche Abfälle, die als Output in Abfallbehandlungsanlagen entstehen, unab-

hängig von der Herkunft der ursprünglich behandelten Abfälle. 
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230.000 Mg notifizierungspflichtige Abfälle im Land Sachsen-Anhalt entsorgt. Dies ent-

spricht rund 11 Ma.-% der insgesamt im Land Sachsen-Anhalt entsorgten Menge 

(2,15 Mio. Mg in 2022). Für eine Prognose zum Verbleib nach Anlagentyp liegen keine 

belastbaren Daten vor. 

 

Behandlungsanlagen 

Unter den genannten Annahmen ergibt sich die in Bild 5-9 dargestellte Entsorgungssituation 

für das Jahr 2034. Für die Behandlung gefährlicher Abfälle stehen im Land Sachsen-Anhalt in 

allen Anlagentypen ausreichend Behandlungskapazitäten zur Verfügung.  

 

Bild 5-9:  Gegenüberstellung entsorgter Abfallmengen und freier Kapazitäten in Be-
handlungsanlagen im Land Sachsen-Anhalt für das Jahr 2034 

 

Deponierung und Versatz 

In Bild 5-10 sind die jährlich verfügbaren Kapazitäten im untertägigen Versatz und in der Un-

tertagedeponie den prognostizierten Abfallmengen (Herkunft: Sachsen-Anhalt) einander ge-

genübergestellt. Die Restkapazitäten der UTD Zielitz und der UTV Bernburg werden mit ins-

gesamt 6,61 Mio. Mg angegeben (Stand Ende 2022, vgl. Tabelle 5-2). Demgegenüber steht 

eine über den Zeitraum 2023 bis 2034 kumulierte Abfallmenge (Herkunft Sachsen-Anhalt) in 

Höhe von rund 4,72 Mio. Mg. Darüber hinaus verfügen die Untertageversatzanlagen in 
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Teutschenthal und Staßfurt bis zum Jahr 2026/2027 über weitere insgesamt rund 1,55 Mio. m³ 

Restkapazität13 (Stand Ende 2022). Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Kapazitäten für die 

voraussichtlich unter Tage zu entsorgenden gefährlichen Abfälle aus dem Land Sachsen-An-

halt ausreichend sind. Die Entsorgung gefährlicher Abfälle aus anderen Bundesländern und 

dem Ausland in den UTV/UTD-Anlagen im Land Sachsen-Anhalt kann zukünftig nicht vollum-

fänglich sichergestellt werden.  

 

Bild 5-10:  Gegenüberstellung zu entsorgender Abfallmengen aus LSA und ab 2027 
jährlich verfügbarer Kapazitäten in den Anlagen zur Untertagedeponierung 
(UTD) und für den Untertageversatz (UTV) im Land Sachsen-Anhalt  

 

Zusammenfassend ergeben sich in den aufgezeigten Entsorgungswegen bis zum Jahr 2034 

keine Engpässe für die aus dem Land Sachsen-Anhalt künftig zu entsorgenden gefährlichen 

Abfallmengen. Ein Ausbau der im Land Sachsen-Anhalt vorhandenen Entsorgungskapazitä-

ten ist, wie bereits in den vorhergehenden Planungszeiträumen konstatiert, aus abfallwirt-

schaftlicher Sicht im Planungszeitraum nicht erforderlich. Darüber hinaus besteht im Land 

Sachsen-Anhalt kein Bedarf an DK III-Kapazitäten. Das Land Sachsen-Anhalt verfügt selbst 

nicht über Deponiekapazitäten der Deponieklasse III. Für die Beseitigung entsprechender 

 
13  Eine Umrechnung in Mg erfolgt nicht. Es liegen keine Informationen zu den Dichten eingelagerter Abfälle vor.  
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Abfälle stehen DK III-Kapazitäten in anderen Bundesländern zur Verfügung, die nach derzei-

tigem Kenntnisstand über den Prognosehorizont hinaus genutzt werden können. Einge-

schränkt können gefährliche Abfälle auf den oberirdischen DK I- / DK II-Deponien beseitigt 

werden. Die Entwicklung der oberirdischen Ablagerungskapazitäten ist im Teilplan Siedlungs-

abfälle und nicht gefährliche Massenabfälle dargestellt.  
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6 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für den Planungszeitraum 

Der vorliegende Abfallwirtschaftsplan knüpft an den AWP 2017 an und stellt das Aufkommen 

der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle für den Zeitraum 2015 bis 2022 

und die aktuellen Entsorgungsstrukturen dar. Ferner wird die künftige Entwicklung der Bewirt-

schaftung von gefährlichen Abfällen im Land Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2034 prognostiziert 

und die Entsorgungssicherheit anhand der im Planungszeitraum verfügbaren Entsorgungska-

pazitäten überprüft.  

Die Entsorgung der im Land anfallenden gefährlichen Abfälle ist privatwirtschaftlich organisiert. 

Für die Entsorgung nicht vermeidbarer und nicht wiederverwendbarer gefährlicher Abfälle wer-

den im Land Sachsen-Anhalt Behandlungsanlagen unterschiedlichster Verfahren mit einer 

jährlichen Gesamtkapazität von rund 4,22 Mio. Mg betrieben. Darüber hinaus verfügt das Land 

Sachsen-Anhalt über Entsorgungskapazitäten unter Tage. Die jährliche mittlere Einlagerungs-

menge beträgt bis Ende 2026/2027 rund 584.000 Mg/a und darüber hinaus bis zum Jahr 2034 

rund 430.000 Mg/a. Ferner können gefährliche Abfälle eingeschränkt auch auf den obertägi-

gen DK I- und DK II-Deponien des Landes beseitigt werden.  

Im Jahr 2022 wurden im Land Sachsen-Anhalt rund 1,40 Mio. Mg gefährliche Abfälle erzeugt. 

Davon verblieben rund 915.400 Mg Abfälle im Land, während rund 485.900 Mg in andere 

Bundesländer und ins Ausland exportiert wurden. Demgegenüber stehen rund 1,23 Mio. Mg 

gefährliche Abfälle, die aus anderen Bundesländern und dem Ausland importiert wurden. Ent-

sorgt wurden im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 somit in Summe rund 2,15 Mio. Mg ge-

fährliche Abfälle.  

Bis zum Jahr 2034 wird die im Land Sachsen-Anhalt erzeugte Menge gefährlicher Abfälle auf 

rund 1,47 Mio. Mg/a prognostiziert. Diese Entwicklung berücksichtigt unterschiedliche Ein-

flussgrößen, insbesondere die Änderungen der Rechtsetzung, und die Einschätzung ansässi-

ger befragter Erzeuger und Entsorger gefährlicher Abfälle.  

Die anschließende Gegenüberstellung der künftig im Land Sachsen-Anhalt zur Entsorgung 

anfallenden gefährlichen Abfälle zeigt, dass die Entsorgung mit den in Betrieb befindlichen 

Entsorgungsanlagen für die aus dem Land Sachsen-Anhalt künftig zu entsorgenden gefährli-

chen Abfälle gewährleistet werden kann und ein Ausbau der vorhandenen Entsorgungskapa-

zitäten aus abfallwirtschaftlicher Sicht weiterhin nicht erforderlich ist.  

Das Land Sachsen-Anhalt verfolgt die Ziele einer am Prinzip der Nachhaltigkeit orientierten, 

ressourcenschonenden und wertschöpfenden Abfallwirtschaft. Dies setzt den Schwerpunkt 

auf die Erschließung und Nutzung von weiteren Potenzialen zur Abfallvermeidung und -ver-
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wertung gefährlicher Abfälle. Hierfür sind insbesondere die Produktionsprozesse und die Pro-

dukte in den Fokus zu nehmen. Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt über die Umweltallianz 

die Bestrebungen der Wirtschaft zur prozessintegrierten Abfallvermeidung und zum sparsa-

men Umgang mit Ressourcen. 

Zusammenfassend und in Ergänzung zu den abfallstrategischen Leitlinien (vgl. Kap. 2.6) wer-

den für den Planungsraum folgende Feststellungen und Handlungsempfehlungen benannt:  

• Die Entsorgungssicherheit für die im Land Sachsen-Anhalt künftig zu entsorgenden ge-

fährlichen Abfälle ist gewährleistet; ein Ausbau der vorhandenen Entsorgungskapazitäten 

ist nicht erforderlich.  

• Die Im- und Exporte gefährlicher Abfälle zeigen, dass sich ein überregionales funktionie-

rendes Netzwerk etabliert hat. Diese länderübergreifenden Lösungen sind sinnvoll bzw. 

aufgrund technischer Anforderungen und damit verbundener Spezialisierung erforderlich.  

• Die Umweltallianz ist ein wichtiges Bündnis zwischen Landesregierung und Wirtschaftsun-

ternehmen, das es aufrechtzuerhalten gilt. Die Landesregierung unterstützt im Rahmen 

dieser Allianz weiterhin Maßnahmen des integrierten Umweltschutzes.  

• Wo immer möglich, ist der Schadstoffgehalt anfallender Abfälle beim Herstellungsprozess 

der Produkte zu verringern. Gelingt dies nicht prozessintegriert, sind Maßnahmen zur ex-

ternen Nachbehandlung mit dem Ziel der Schadstoffzerstörung zu prüfen. 

• Die dennoch anfallenden gefährlichen Abfälle sind möglichst hochwertig zu verwerten.  

• Die Menge der zu beseitigenden gefährlichen Abfälle insbesondere aus Produktionspro-

zessen, ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Anhang 8-1:  Aufkommen der im Land Sachsen-Anhalt erzeugten gefährlichen Abfälle (inklusive nachweispflichtige nicht gefährli-
che Abfälle) in den Jahren 2015 bis 2022 mit Ausweisung der mengenrelevanten Abfallarten (> 2.000 Mg/a) 

AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

01 

 

Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewin-
nen von Bodenschätzen sowie bei der physikali-
schen und chemischen Behandlung von Boden-
schätzen entstehen 

26 412 9.654 11.045 1.914 6.846 13.108 9.494 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 1 2 3 2 1 1 1 1 
01 05 05* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 0 0 9.593 0 0 0 0 0 

01 05 06* 
Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche 
Stoffe enthalten 0 392 1 10.999 1.914 6.846 13.108 9.494 

02  

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie 
der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmit-
teln  

122 96 19 123 124 140 212 74 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 1 1 1 1 1 1 1 1 

03  
Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung 
von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe 0 3 0 0 0 223 8.194 3.275 

 03 03 10 
Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme 
aus der mechanischen Abtrennung 

0 0 0 0 0 223 8.194 3.275 

05 

 
Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung 
und Kohlepyrolyse 4.427 3.689 5.211 6.288 6.934 5.186 4.866 7.368 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 5 5 5 5 5 5 5 6 
05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks 1.738 1.458 2.043 2.674 1.672 1.322 1.319 3.949 

05 01 06* 
ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und In-
standhaltung  2.564 2.110 2.686 3.483 5.110 3.723 3.375 1.076 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

 05 01 09* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 

0 0 0 0 0 0 0 2.172 

06 
 

Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen 64.367 69.141 59.519 48.898 47.050 42.837 34.936 36.206 
Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 18 18 20 17 17 18 17 17 

06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure 35.738 35.916 32.271 39.770 34.960 32.939 27.690 28.311 

 06 01 06* andere Säuren 1.652 1.286 1.607 1.180 1.750 1.646 2.292 2.243 

 06 02 03* Ammoniumhydroxid  6.848 8.379 7.775 1.803 1.211 178 270 141 
 06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid 2.948 2.507 3.679 3.308 5.754 5.118 2.185 2.233 

 06 05 02* 
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 15.485 19.163 12.181 1.113 1.339 1.474 1.133 1.169 

07 

 
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen 59.319 57.416 59.077 59.073 52.234 55.451 59.008 47.207 
Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 37 38 39 38 38 39 40 39 

07 01 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 12.440 9.066 12.709 12.369 6.971 5.748 8.936 5.068 

07 01 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 4.478 4.987 5.215 5.147 6.373 5.849 4.769 4.236 

07 01 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 9.915 10.832 8.996 9.521 8.464 7.696 8.193 6.904 

07 02 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 1.167 1.193 1.604 1.791 1.567 1.751 2.098 1.788 

07 02 08* andere Reaktions- und Destillationsrückstände 2.091 2.431 2.314 2.047 2.154 2.008 1.667 1.478 

07 04 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 4.520 4.315 3.221 3.368 2.881 2.453 3.030 4.061 

 07 04 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 

1.426 1.741 2.592 1.867 1.734 2.056 2.058 2.424 

 07 05 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 718 1.022 1.002 945 1.165 1.289 1.842 2.049 
 07 07 01* wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen 10.519 8.398 9.741 9.799 8.303 13.339 13.122 6.656 

 07 07 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 2.087 2.372 2.676 2.466 2.732 3.301 2.851 2.698 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

 07 07 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 2.643 2.461 1.637 1.651 1.673 1.287 1.505 1.304 

08 
 

Abfälle aus HZVA von Beschichtungen (Farben, La-
cke, Email) Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfar-
ben  

5.482 5.501 5.559 5.422 4.814 4.672 4.653 4.725 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 11 12 14 13 12 12 12 13 

08 01 11* 
Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder 
andere gefährliche Stoffe enthalten 2.337 2.731 2.455 2.112 2.103 2.263 2.137 2.037 

09  
Abfälle aus der fotografischen Industrie  579 625 571 438 477 326 340 399 
Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 4 4 5 4 4 4 4 5 

10 
 

Abfälle aus thermischen Prozessen  80.844 97.589 93.253 94.979 95.618 90.131 95.529 74.732 
Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 23 22 21 23 20 17 16 16 

10 01 01 
Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit 
Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt 4.314 4.177 0 0 0 0 0 0 

 10 01 18* 
Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 32 6 183 44 1.221 7.682 6.558 8.081 

 10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 57.865 70.006 71.857 72.755 68.761 60.561 65.605 46.597 

 10 03 09* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze 5.017 5.283 5.592 8.054 11.035 11.029 11.064 9.399 

 10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 2.413 3.383 3.151 2.227 2.408 2.079 1.891 1.666 

 10 03 23* 
feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten 1.858 6.407 4.440 4.835 5.953 4.795 5.194 5.587 

 10 11 11* 
Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die 
Schwermetalle enthalten (z. B. aus Elektronenstrahlröh-
ren) 

2.979 1.358 1.959 503 229 80 0 0 



 

Abfallwirtschaftsplan für das Land Sachsen-Anhalt  
Teilplan gefährliche Abfälle 

 

- 74 - 

AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

11 
 

Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbei-
tung und Beschichtung von Metallen und anderen 
Werkstoffen, Nichteisen-Hydrometallurgie  

13.984 15.163 16.020 12.794 12.942 11.366 8.899 8.103 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 9 8 8 10 9 10 9 10 
11 01 05* saure Beizlösungen 6.093 7.903 7.938 4.577 5.858 4.999 3.570 2.970 

11 01 07* alkalische Beizlösungen 4.495 4.339 4.976 4.854 4.616 4.255 3.050 3.078 

12 

 

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formge-
bung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunst-
stoffen  

71.163 40.574 31.616 28.921 30.739 26.441 24.364 21.450 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 8 9 9 8 8 8 8 8 
12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 67.344 34.980 24.294 21.000 22.279 19.264 17.932 16.710 

12 01 18* 
ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läpp-
schlämme) 721 1.703 2.317 3.901 3.905 1.889 1.885 2.121 

13 

 
Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen   33.421 33.956 34.431 33.638 32.355 34.483 31.658 31.835 
Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 20 19 21 18 19 18 19 17 

13 02 05* 
nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
auf Mineralölbasis 8.590 10.335 9.964 10.672 10.618 11.438 11.522 10.962 

13 02 08* andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 3.533 3.140 3.500 3.557 2.943 1.664 1.089 957 

13 05 02* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern 10.814 10.814 10.915 10.089 10.357 10.639 10.474 9.350 

13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten 2.824 2.293 3.079 2.865 2.427 3.095 2.551 3.317 

13 07 03* andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) 2.941 1.834 1.720 747 759 1.701 249 1.639 

14  
Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln 
und Treibgasen  1.752 1.442 1.526 1.721 1.762 1.875 1.609 1.506 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 5 5 5 4 3 4 4 3 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

15 

 
Verpackungsabfall, Aussaugmassen, Wischtücher, 
Filtermaterialien und Schutzkleidung (a.n.g.)  15.671 14.081 14.443 15.989 16.125 13.516 12.116 13.227 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 7 7 7 3 3 3 3 3 

15 01 10* 
Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe ent-
halten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 3.706 3.389 3.595 3.842 3.817 3.780 4.008 3.755 

15 02 02* 
Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. 
n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

11.831 10.575 10.748 12.147 12.071 9.589 8.031 9.469 

16 

 
Abfälle, die anderswo im Verzeichnis nicht aufge-
führt sind  25.076 53.257 79.401 75.050 71.935 66.581 66.434 59.658 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 35 37 37 29 29 31 30 31 
16 01 04* Altfahrzeuge 1.338 1.523 2.384 2.077 7.498 2.970 2.526 365 

16 02 15* 
aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Be-
standteile 2.123 1.513 1.657 1.076 1.153 3.318 1.074 582 

16 06 01* Bleibatterien 5.506 5.775 5.738 5.432 5.212 5.131 6.391 5.308 

16 07 08* ölhaltige Abfälle 4.314 3.996 3.840 3.596 3.102 3.637 3.984 3.453 

16 08 02* 
gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangs-
metalle (3) oder deren Verbindungen enthalten 

1.280 1.349 1.686 791 1.719 1.332 2.849 1.130 

16 10 01* wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

2.538 31.814 54.674 51.723 45.712 42.113 40.867 41.068 

 
16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlen-

stoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährli-
che Stoffe enthalten 

199 80 2.163 2.742 0 0 0 0 

17  
Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub 
von verunreinigten Standorten) 153.110 128.009 142.780 139.892 129.618 124.631 153.927 132.428 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 15 15 16 14 13 13 14 14 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, 
Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

15.201 17.964 19.851 7.600 13.280 8.785 12.065 8.426 

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthal-
ten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind  21.881 21.407 21.811 19.729 22.260 24.983 25.683 20.109 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 27.257 24.697 4.315 5.022 21.706 18.950 11.823 8.042 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte 8.141 7.931 9.156 10.143 8.379 9.425 7.792 7.442 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 51.012 24.708 56.815 57.111 23.060 23.989 36.351 49.327 

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 0 1.087 952 785 133 51 281 12.882 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 2.934 5.744 0 5.307 1.240 7.402 3.794 218 
 17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält 3.708 40 1 4 117 79 87 19 

 17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen 
besteht oder solche Stoffe enthält 3.943 4.104 4.631 4.050 5.017 4.967 6.058 5.184 

 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe 18.430 18.010 23.172 29.288 32.480 23.370 30.027 19.185 

 17 09 03* 
sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich ge-
mischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 241 1.414 1.492 462 1.632 2.428 19.073 1.073 

18  
Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztli-
chen Versorgung du Forschung  581 733 685 896 903 1.207 1.490 1.272 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 5 4 8 4 3 5 5 5 

19 
 

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufberei-
tung von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
und Wasser für industrielle Zwecke  

810.030 775.432 814.073 838.744 853.076 899.733 987.902 946.701 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 28 26 29 25 25 31 30 30 
19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung 9.151 9.671 8.895 9.627 9.304 11.357 10.712 12.673 

19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung 149.326 145.958 138.044 133.668 133.591 134.490 132.569 125.870 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

19 01 11* 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährli-
che Stoffe enthalten 910 1.084 3.473 4.940 5.117 6.283 8.016 8.751 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 5.703 3.755 4.692 6.292 4.954 2.059 2.046 2.366 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält 8.348 8.286 9.255 9.061 8.499 8.686 9.682 8.608 

19 02 04* 
vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen 
Abfall enthalten 97.431 93.021 106.888 109.270 100.686 109.035 120.113 102.896 

19 02 05* 
Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behand-
lung, die gefährliche Stoffe enthalten 28.235 31.866 41.143 68.606 76.300 73.612 77.592 72.512 

19 02 07* Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen  4.279 3.833 7.182 11.960 8.745 6.903 5.984 5.361 

 19 02 08* 
flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 

281 405 672 1.334 1.119 1.073 2.969 3.165 

 19 03 04* als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle 47.844 68.712 60.771 57.195 71.235 93.358 95.034 89.690 
 19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle 315.274 308.937 328.450 314.766 315.369 304.519 392.252 421.166 
 19 07 02* Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält 5.789 5.101 5.424 7.578 6.005 5.131 7.346 5.647 

 19 08 11* 
Schlämme aus der biologischen Behandlung von indust-
riellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten 6.035 5.062 6.390 5.813 6.059 6.997 6.557 6.265 

 19 08 13* 
Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Be-
handlung von industriellem Abwasser enthalten 5.943 9.379 1.061 1.530 2.240 1.687 1.987 1.450 

 19 12 03 Nichteisenmetalle 1.737 2.180 774 0 0 0 0 194 
 19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 76.405 58.766 48.784 39.638 50.160 54.195 50.377 42.083 
 19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 0 7.940 20.018 29.034 21.408 20.670 22.388 10.733 
 19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 1.244 0 0 0 0 28.086 9.562 4.712 

 19 12 11* 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

38.710 15.135 16.698 23.470 23.685 15.727 15.319 12.562 
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AVV 
Kapi-
tel 

AS  2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

 19 12 12 
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) 
aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

1.539 0 0 0 0 8.443 8.600 3.879 

 19 13 01* 
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefähr-
liche Stoffe enthalten 4.640 2.576 3.754 3.441 6.912 3.648 5.782 1.065 

20  

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche ge-
werbliche und industrielle Abfälle sowie Abfälle aus 
Einrichtungen) einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen  

1.811 1.831 1.682 2.029 2.223 2.181 1.807 1.637 

Anzahl der Abfallarten des AVV-Kapitels 14 14 14 14 14 13 13 13 
  Summe 1.341.765 1.298.950 1.369.520 1.375.939 1.360.845 1.387.828 1.511.050 1.401.297 
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Anhang 8-2:  Aufkommen gefährlicher Abfälle im Land Sachsen-Anhalt in den Jahren 2015 bis 2022 und Prognosemengen für die 
Jahre 2030 und 2034 

Abfallart 
2015 
Mg/a 

2016 
Mg/a 

2017 
Mg/a 

2018 
Mg/a 

2019 
Mg/a 

2020 
Mg/a 

2021 
Mg/a 

2022 
Mg/a 

Prognose 
2030 
Mg/a 

Prognose 
2034 
Mg/a 

Gefährliche Bau- und Ab-
bruchabfälle 153.111  128.008  142.781  139.893  129.618  124.631  153.927  132.428  182.900 186.600 

Gefährliche Abfälle aus Be-
handlungsanlagen 810.033  783.374  814.070  838.744  853.076  899.733  987.902  946.701  916.500 925.500 

Sonstige gefährliche Abfälle 378.616  395.510  412.666  397.311  378.151  363.463  369.220  322.168  353.200 362.100 
Summe 1.341.760  1.306.892  1.369.517  1.375.947  1.360.845  1.387.828  1.511.049  1.401.297  1.422.600 1.474.200 

 

,
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Anhang 8-3:  Entwicklung der gefährlichen Abfallarten > 2.000 Mg im Land Sachsen-
Anhalt 

Hinweis: Da die Prognose für Abfälle erfolgt, deren mittleres Aufkommen der Jahre 2015 bis 

2022 eine Mengenschwelle von 2.000 Mg/a nicht unterschreitet, sind in folgender Tabelle auch 

diese aufgeführt. Die Restmenge der Abfälle mit einem mittleren Aufkommen von unter 

2.000 Mg teilt sich auf die AVV-Kapitel 1-20 auf, wobei die aus AVV-Kapitel 17 und 19 explizit 

genannt sind. 

AVV 
Kapitel 

AS   2022 
Mg/a 

2030 
Mg/a 

2034 
Mg/a 

01 
 

Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeu-
ten und Gewinnen von Bodenschätzen 
sowie bei der physikalischen und che-
mischen Behandlung von Bodenschät-
zen entstehen 

9.494 7.300 7.300 

01 05 06* 
Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, 
die gefährliche Stoffe enthalten 

9.494 7.300 7.300 

03 

 Abfälle aus der Holzbearbeitung und 
der Herstellung von Platten, Möbeln, 
Zellstoffen, Papier und Pappe 

3.275 4.400 4.400 

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Über-
zugsschlämme aus der mechanischen Ab-
trennung 

3.275 4.400 4.400 

05 

 
Abfälle aus der Erdölraffination, Erd-
gasreinigung und Kohlepyrolyse 5.025 5.200 5.200 

05 01 03* Bodenschlämme aus Tanks 3.949 2.200 2.200 

05 01 06* 
ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgän-
gen und Instandhaltung 

1.076 3.000 3.000 

06 

 
Abfälle aus anorganisch-chemischen 
Prozessen 31.713 30.800 29.800 

06 01 01* Schwefelsäure und schweflige Säure 28.311 26.100 25.100 
06 02 04* Natrium- und Kaliumhydroxid 2.233 3.500 3.500 

06 05 02* 
Schlämme aus der betriebseigenen Ab-
wasserbehandlung, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

1.169 1.200 1.200 

07 

 
Abfälle aus organisch-chemischen Pro-
zessen 32.047 41.200 42.800 

07 01 01* 
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutter-
laugen 

5.068 8.400 8.600 

07 01 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüs-
sigkeiten und Mutterlaugen 

4.236 5.300 5.500 

07 01 08* 
andere Reaktions- und Destillationsrück-
stände 

6.904 8.100 8.800 
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AVV 
Kapitel 

AS   2022 
Mg/a 

2030 
Mg/a 

2034 
Mg/a 

07 04 01* 
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutter-
laugen 

4.061 3.300 3.300 

07 04 04* 
andere organische Lösemittel, Waschflüs-
sigkeiten und Mutterlaugen 

2.424 3.100 3.500 

07 07 01* 
wässrige Waschflüssigkeiten und Mutter-
laugen 

6.656 
10.100 10.100 

07 07 03* 
halogenorganische Lösemittel, Waschflüs-
sigkeiten und Mutterlaugen 

2.698 
2.900 3.000 

08 

 
Abfälle aus HZVA von Beschichtungen 
(Farben, Lacke, Email) Klebstoffen, 
Dichtmassen und Druckfarben  

2.037 2.200 2.200 

08 01 11* 
Farb- und Lackabfälle, die organische Lö-
semittel oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten 

2.037 2.200 2.200 

10 

 Abfälle aus thermischen Prozessen  71.330 83.600 90.800 

10 01 18* 
Abfälle aus der Abgasbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

8.081 6.300 6.300 

10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 46.597 61.000 68.300 
10 03 09* schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze 9.399 9.400 9.400 
10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 1.666 1.600 1.600 

10 03 23* 
feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, 
die gefährliche Stoffe enthalten 

5.587 5.200 5.200 

11 
 

Abfälle aus der chemischen Oberflä-
chenbearbeitung und Beschichtung 
von Metallen und anderen Werkstoffen, 
Nichteisen-Hydrometallurgie  

6.048 5.900 5.800 

11 01 05* saure Beizlösungen 2.970 2.500 2.300 
11 01 07* alkalische Beizlösungen 3.078 3.300 3.500 

12 

 

Abfälle aus Prozessen der mechani-
schen Formgebung sowie der physika-
lischen und mechanischen Oberflä-
chenbearbeitung von Metallen und 
Kunststoffen  

18.831 17.200 16.400 

12 01 09* 
halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und 
-lösungen 

16.710 14.800 14.000 

12 01 18* 
ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- 
und Läppschlämme) 

2.121 2.400 2.400 

13 

 
Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen 
Brennstoffen  24.586 25.200 25.700 

13 02 05* 
nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und 
Schmieröle auf Mineralölbasis 

10.962 10.900 10.900 

13 02 08* 
andere Maschinen-, Getriebe- und 
Schmieröle 

957 1.300 1.300 
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Anhang 8-6:  Verbleib der in Sachsen-Anhalt erzeugten Abfallmengen im Jahr 2022  

Verbleib/ 
Entsorgung 
2022 

Gesamtmenge Gefährliche Bau- 
und Abbruchab-
fälle 

Gefährliche Ab-
fälle aus Be-
handlungsanla-
gen 

Gefährliche Ab-
fälle aus Pro-
duktionsprozes-
sen 

Mg/a Ma.-% Mg/a Ma.-% Mg/a Ma.-% Mg/a Ma.-% 

in Sachsen-
Anhalt 915.443 65,3 98.441 74,3 676.422 71,5 140.579 43,6 

in anderen 
Bundeslän-
dern 

454.393 32,4 33.790 25,5 247.958 26,2 172.645 53,6 

im Ausland 31.461 2,2 197 0,1 22.321 2,4 8.943 2,8 

Summe 1.401.297 100 132.428 100 946.701 100 322.167 100 

 

Anhang 8-7:  Entsorgungswege gefährlicher Abfälle im Jahr 2022, in Sachsen-Anhalt 
erzeugt und entsorgt  

Entsorgungsweg Menge 2022  
Mg/a 

Anteil  
Ma.-% 

Ober- und untertägige Ablagerungen 577.039 63,0 

davon:   

 Deponien in Stilllegung 160.535 27,8 

 Untertageversatz 355.812 61,7 

 Deponierung, obertägig 39.636 6,9 

 Deponierung, untertage 21.055 3,6 

Recyclinganlagen 36.398 4,0 

CPB-Anlagen 189.235 20,7 

Thermische Behandlungsanlagen 32.629 3,6 

Bodenbehandlungsanlagen  
(inkl. Kompostierung) 9.771 1,1 

Zwischenlager 70.372 7,7 

Summe 915.443 100 
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Anhang 8-8:  Entsorgungsanlagen, die im Jahr 2022 für die Entsorgung nachweispflichtiger Abfälle im Land Sachsen-Anhalt ge-
nutzt wurden14 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MD NA0300034 Anlage zur Lagerung und Behandlung gefähr-
licher Abfälle (Bodenbehandlungsanlage) Stork Umweltdienste GmbH 39126 Magdeburg BBB 

JL NA8600050 Anlage zur biologischen Behandlung von ge-
fährlichen Abfällen Umweltschutz Mitte GmbH, NL Büden 39291 Möckern OT Ziepel BBB 

SK NA8800029 stationäre Behandlungsanlage für verunreinig-
ten Boden Delitz a.B. 

Umweltschutz Mitte GmbH, NL Bad 
Lauchstädt/Halle 

06246 Bad Lauchstädt, OT 
Delitz am Berge BBB 

WB NA9100030 Biobeet-Anlage (Behandlungsanlage für Bö-
den) 

Stork Umweltdienste GmbH Niederlas-
sung Umweltsanierung Fläming 

06869 Coswig (Anhalt) OT 
Köselitz BBB 

BBB: Biologische Bodenbehandlungsanlage 
 

 
14  Zwischenlager werden nicht aufgeführt. Die Zuordnungen der Anlagen beziehen sich auf die Informationen des Abfallüberwachungssystems ASYS. 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

HZ NA8500084 Hochdruckbodenwaschanlage RST Recycling und Sanierung Thale 
GmbH 06502 Thale BBCP 

WB NA9100007 Anlage zur Behandlung verunreinigter Böden ZECH Umwelt GmbH BWA Coswig 06869 Coswig (Anhalt) BBCP 

BBCP: Chemisch-physikalische Bodenbehandlungsanlage 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

ABI NA8200059 Kläranlage Bitterfeld GKW-Gemeinschaftsklärwerk, Bitterfeld 
Wolfen GmbH 06803 Bitterfeld-Wolfen BBH 

BLK NA8400050 
Anlage zur biologischen Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen (inkl. Biogas-
Blockheizkraftwerk) 

Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd – 
AöR (AW SAS) 06667 Weißenfels BBH 

BBH: Biologische Behandlungsanlage 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

ABI NA8200007 Anlage zur Herstellung von FeCI3und 
FeClSO4 

SIDRA Wasserchemie GmbH, Standort 
Bitterfeld 06749 Bitterfeld-Wolfen CPB 

ABI NA8200026 Natriumsulfidanlage ICS Industriechemikalien Schwefelnat-
rium GmbH 06803 Bitterfeld-Wolfen CPB 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

ABI NA8200030 Anlage zur mechanischen Reinigung von Alt-
laugen 

ABS Steding GmbH Abwassertechni-
sches Beratungs- und Servicebüro 06766 Bitterfeld-Wolfen CPB 

ABI NA8200032 Containerwaschanlage SIAMAX, Inh. Karola Kreideweiß 06749 Bitterfeld CPB 

ABI NA8200104 Anlage zur chemischen Behandlung von flüs-
sigen Abfallstoffen 

Zimmermann Entsorgung GmbH & Co. 
KG 

06803 Bitterfeld-Wolfen, 
OT Greppin CPB 

ABI NA8200118 Anlage zur chemischen Behandlung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen  

SUC Sächsische Umweltschutz- Consul-
ting GmbH CPA Bitterfeld   06749 Bitterfeld-Wolfen  CPB 

BLK NA8400010 Anlage zur Gewinnung von Grundölen Puralube GmbH 06729 Elsteraue CPB 

JL NA8600024 chemisch-physikalische Behandlungsanlage   SUC Sächsische Umweltschutz- Consul-
ting GmbH CPA Gerwisch   

39175 Biederitz OT Ger-
wisch CPB 

MSH NA8700008 Chemisch-physikalische Behandlungsanlage 
Brücken Schatz Umwelt GmbH 06528 Brücken CPB 

MSH NA8700023 Anlage zur Produktion von Kobalt-, Molybdän, 
Nickel- und Vanadiumsalz AURA Technologie GmbH 06311 Helbra CPB 

MSH NA8700091 Anlage zur Rückgewinnung von Rohstoffen 
aus Energiespeichern und anderen Abfällen ECOBAT Solutions Europe GmbH 06333 Hettstedt CPB 

SK NA8800043 SCOT-Anlage, Anlage zur Aufbereitung ölhal-
tiger Rückstände SARPI EBS GmbH 06237 Leuna CPB 

SLK NA8900071 Anlage zur chemischen Behandlung von Abfäl-
len (Aminrückgewinnung) TRG Cyclamin GmbH 39218 Schönebeck (Elbe) CPB 

SLK NA8900103 Produktionsanlage zur Sodaherstellung, Nass-
teil SB2 

CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. 
KG 39418 Staßfurt  CPB 

CPB: Chemisch-physikalische Abfallbehandlungsanlage 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800048 Wertstoffrückgewinnungsanlage REMONDIS Industrie Service 06237 Leuna CPBC 

CPBC: Chemische Behandlungsanlage 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800014 Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstof-
fen 

MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Ent-
sorgung GmbH 06217 Merseburg CPBK 

SK NA8800077 
Anlage zur Behandlung und Lagerung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen 
(Werk 1) 

Montan Chemie GmbH Werk 1 06258 Schkopau CPBK 

SK NA8800080 Anlage zur Herstellung von Beton- und As-
phaltbaustoff unter Einsatz von Abfällen Baumann & Burmeister GmbH 06258 Schkopau CPBK 

SK NA8800085 Abfallbehandlungsanlage Mischanlage A1 Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH 06242 Bad Lauchstädt CPBK 

SK NA8800098 Abfallbehandlungsanlage Döllnitz SUC Sächsische Umweltschutz-Consul-
ting GmbH AB Döllnitz 06258 Schkopau CPBK 

SK NA8800121 
Anlage zur physikalisch-chemischen Behand-
lung von Abfällen und einer semimobilen Um-
schlag- u. Siebanlage 

Baumann & Burmeister GmbH 06258 Schkopau CPBK 

SK NA8800130 
Abfallaufbereitungsanlage auf der Hochhalde 
Schkopau zur Herstellung von Deponieersatz-
baustoffen 

Montan Chemie GmbH Werk 2 06258 Schkopau CPBK 

SK NA8900024 Anlage zur Behandlung und Lagerung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen 

AUREC Gesellschaft für Abfallverwer-
tung und Recycling mbH 06406 Bernburg CPBK 

CPBK: Konditionierungsanlage 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

HZ NA8500043 Anlage zur Aufbereitung Vermischung und 
Konditionierung von Abfällen 

Krebs Brüggen Sekundärrohstoffe 
GmbH 38820 Halberstadt CPBP 

JL NA8600048 Zwischenlager Ziepel – EBS-Anlage REMONDIS Industrie Service GmbH & 
Co. KG 39291 Möckern OT Ziepel CPBP 

SK NA8800102 Anlage zur Mineralstoffaufbereitung  STRABAG AG, Direktion Verwertung, 
Bereich Ost 

06258 Schkopau OT Döll-
nitz CPBP 

SK NA8800193 Abfallbehandlungsanlage für gefährliche und 
nicht gefährliche Abfälle (Mischanlage MA 2) Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH 06246 Bad Lauchstädt OT 

Delitz am Berge CPBP 

SLK NA8900150 
Anlage z. physikalischen Behandlung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Suspensi-
onsschlämmen 

TRG Cyclamin GmbH 39218 Schönebeck (Elbe) CPBP 

CPBP: Physikalische Behandlungsanlage 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MSH NA8700011 
Anlage zur Herstellung und Delaborierung von 
pyrotechnischen Erzeugnissen u. Sprengkör-
pern (PES-Anlage)  

MUNI BERKA GmbH 06536 Südharz OT Dieters-
dorf REC 

SLK NA8900170 Aluminium-Zweitschmelzwerk   Befesa Aluminium Germany GmbH 06406 Bernburg (Saale) REC 
REC: Recycling-/ Behandlungsanlage 

 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

DE NA0100013 Anlage zum Brechen und Klassieren von Bau-
schutt inkl. Zwischenlager   G. Schönemann Entsorgung GmbH    06842 Dessau-Roßlau  RECB 

HZ NA8500034 
Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitwei-
ligen Zwischenlagerung nicht gefährlicher Ab-
fälle - Bauschuttrecyclinganlage AN 01.20  

Bauschuttrecycling Reinstedt GmbH & 
Co. KG   

06463 Falkenstein/Harz OT 
Reinstedt RECB 

HZ NA8500152 Anlage zur Lagerung und Behandlung von ge-
fährlichen und nicht gefährlichen Abfällen  

RST Recycling und Sanierung Thale 
GmbH   06502 Thale  RECB 

HZ NA8500205 Anlage zur Lagerung und Behandlung gefähr-
licher und nicht gefährlicher Abfälle, LgA II  

RST Recycling und Sanierung Thale 
GmbH   06502 Thale  RECB 

JL NA8600003 Anlage zur Annahme, Lagerung und Behand-
lung von Baggergut   Gilde GmbH    39288 Burg  RECB 

SK NA8800101 Anlage zur Lagerung und Behandlung von 
nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen  REMONDIS Mitteldeutschland GmbH    06258 Schkopau OT Döll-

nitz RECB 

SDL NA9000031 Anlage zur Lagerung und Behandlung von 
Bauabfällen   

Steinfelder Kies- und Sand GmbH Bau-
stoffrecycling, Erdbau   

39628 Bismark (Altmark OT 
Steinfeld RECB 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SDL NA9000055 Anlage zum Lagern und Behandeln von nicht 
gefährlichen Abfällen   

ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH NL 
Seehausen   39615 Seehausen  RECB 

WB NA9100019 Bauschuttrecylinganlage  REMONDIS Wittenberg GmbH    06917 Jessen (Elster) OT 
Schweinitz RECB 

RECB: Recycling-/ Behandlungsanlage für Bauschutt / Baumischabfälle 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

DE NA0100024 Anlage zur Lagerung und Behandlung von Ab-
fällen 

Schima GmbH & Co. KG Umweltdienste 
Dessau 06846 Dessau-Roßlau RECE 

DE NA0100027 Verwertungsanlage für Elektroaltgeräte Wertstoffzentrum Dessau GmbH 06842 Dessau-Roßlau RECE 

HAL NA0200037 Anlage zur Lagerung und Behandlung von 
Elektro- und Elektronikschrott   

BEC Becker Elektrorecycling Chemnitz 
GmbH   06114 Halle (Saale)  RECE 

SK NA8800064 
Anlage zur Aufbereitung v. Elektro- und Elekt-
ronikschrott sowie Kühlgeräten (einschl. Lager-
anlagen)  

Evangelische Stadtmission Halle Ein-
gliederungshilfe gGmbH   

06188 Landsberg OT Op-
pin RECE 

RECE: Recycling-/ Behandlungsanlage für Elektro-/ Elektronikschrott 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MD NA0300012 Anlage zur Aufbereitung von Holzabfällen und 
Holzreststoffen   Boden & Recycling Magdeburg GmbH    39116 Magdeburg  RECH 

MD NA0300036 
Anlage zur Sortierung von gewerbl. Siedlungs-
abfällen und gem. Bau- und Abbruchabfällen 
und Holz  

Rasch Reinigungs- und Dienstleistungs 
GmbH   39126 Magdeburg  RECH 

ABI NA8200062 Sortier- und Aufbereitungsanlage für Altholz   HRG Heisterner Holz Recycling GmbH    06792 Sandersdorf-Brehna  RECH 

BÖ NA8300022 Anlage zum Aufbereiten von Holzabfällen   Recyclinghof Farsleben GmbH 39326 Wolmirstedt OT 
Farsleben RECH 

BÖ NA8300044 Anlage zum Lagern, Schreddern und Klassie-
ren von Altholz   Containertransporte Wesseler GmbH 39397 Kroppenstedt  RECH 

HZ NA8500060 Holzrecyclinganlage Heudeber    Recycling-Park Harz GmbH, Gesell- 
schaft für Recycling und Entsorgung 

38855 Nordharz OT Heu-
deber RECH 

JL NA8600036 Anlage zur Lagerung, Sortierung und Aufberei-
tung von Holzabfällen   

DB Bahnbau Gruppe GmbH Standort Kö-
nigsborn   

39175 Biederitz OT Königs-
born RECH 

MSH NA8700033 Anlage zur Behandlung und Lagerung von Ab-
fällen   Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben 06528 Edersleben  RECH 

SLK NA8900005 Anlage zum Lagern und Behandeln von Altholz   REMONDIS GmbH & Co. KG NL 
Aschersleben 06449 Aschersleben  RECH 

SDL NA9000044 Anlage zur Lagerung und Behandlung von Alt-
hölzern   

Altmärkische Entsorgung und Transport 
GmbH 39590 Tangermünde  RECH 

WB NA9100062 Anlage zur Lagerung und Behandlung (Zerklei-
nerung) von Holz, Ast- und Strauchschnitt  REMONDIS Wittenberg GmbH 06917 Jessen (Elster)  RECH 

RECH: Recycling-/ Behandlungsanlage für Holzabfälle 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

DE NA0100007 Schrottlager und Umschlagplatz  TSR Recycling GmbH & Co. KG Nieder-
lassung Dessau 06847 Dessau-Roßlau  RECS 

DE NA0100020 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- 
und Nichteisenschrotten  Schrott-Wetzel GmbH 06862 Dessau-Roßlau  RECS 

HAL NA0200002 Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behand-
lung von Eisen- und Nichteisenschrotten  

TSR Recycling GmbH & Co. KG Nieder-
lassung Halle 06132 Halle (Saale)  RECS 

HAL NA0200014 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- 
und Nichteisenschrotten  Scholz Recycling GmbH Standort Halle 06118 Halle (Saale)  RECS 

MD NA0300016 Lagerung und Behandlung von Metallschrotten  DEUMU Deutsche Erz- und Metall- Union 
GmbH, Betrieb Magdeburg 39126 Magdeburg  RECS 

MD NA0300029 Lager- und Umschlagplatz f. Schrott und Me-
talle (incl. Bleibatterien)  

TSR Recycling GmbH & Co. KG Nieder-
lassung Magdeburg 39126 Magdeburg  RECS 

ABI NA8200012 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- 
und Nichteisenschrotten   Scholz Recycling GmbH 06749 Bitterfeld-Wolfen  RECS 

HZ NA8500081 Anlage zur Lagerung und Behandlung von 
Schrott   

TSR Recycling GmbH & Co. KG Nieder-
lassung Ströbeck 

38822 Halberstadt OT 
Ströbeck RECS 

SK NA8800068 Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- 
oder Nichteisenschrotten Querfurt  

TSR Recycling GmbH & Co. KG Nieder-
lassung Querfurt 06268 Querfurt  RECS 

WB NA9100057 Anlage zur Lagerung u. Aufbereitung von Ei-
sen- und Nichteisenschrotten (Schrottplatz)  

Sekundärrohstoffhandel und Industriede-
montagen GmbH 

06886 Lutherstadt Witten-
berg  RECS 

WB NA9100079 Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behand-
lung von Eisen und Nichteisenschrotten  Kamar Schrottrecycling GmbH 06917 Jessen (Elster) OT 

Holzdorf RECS 

RECS: Recycling-/ Behandlungsanlage für Schrott 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

ABI NA8200043 Abfallbehandlungs-anlage Kremer Landtechnik GmbH 06369 Köthen SAL 

BÖ NA8300029 Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitwei-
ligen Lagerung von Abfällen   WIR-Entsorgungs-GmbH    39164 Wanzleben-Börde 

OT Groß Rodensleben SAL 

BLK NA8400048 Anlage zur Behandlung und Lagerung von Ab-
fällen   REMONDIS Mitteldeutschland GmbH    06667 Weißenfels  SAL 

HZ NA8500048 Anlage zum sonstigen Behandeln und zeitwei-
ligen Lagern nicht gefährlicher Abfälle 

Krebs Brüggen Sekundärrohstoffe 
GmbH & Co. KG 38820 Halberstadt SAL 

SLK NA8900009 Anlage zur Lagerung und Behandlung von Ab-
fällen 

REMONDIS GmbH & Co. KG NL 
Aschersleben 06449 Aschersleben SAL 

SLK NA8900021 Anlage zur Sortierung von Baumisch- abfällen 
und Sperrmüll   PreZero Service Sachsen-Anhalt GmbH    06406 Bernburg  SAL 

SDL NA9000008 Anlage zur Lagerung und Behandlung von Ab-
fällen   ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH 39517 Tangerhütte  SAL 

SAL: Sortieranlage 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

HZ NA8500058 Sortierung von Baumischabfällen    Recycling-Park Harz GmbH, Gesell- 
schaft für Recycling und Entsorgung   

38855 Nordharz OT Heu-
deber SALB 

SALB: Sortieranlage für Baumischabfälle 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MD NA0300075 
Anlage zum Umschlagen, Behandeln und zur 
zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und 
nicht gefährlichen Abfällen 

PreZero Service Sachsen-Anhalt GmbH    39126 Magdeburg  SALD 

WB NA9100024 Wertstoffsortieranlage Schweinitz    REMONDIS Wittenberg GmbH    06917 Jessen (Elster)  SALD 
SALD: Sortieranlage für Abfälle aus dualen Systemen 

 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800063 Anlage zur Lagerung und Behandlung von Ab-
fällen   PreZero Service Sachsen-Anhalt GmbH    06188 Landsberg OT Oppin SALG 

SALG: Sortieranlage für Gewerbeabfälle 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MD NA0300013 Anlage zum Lagern und Behandeln von Abfäl-
len   REMONDIS Sachsen-Anhalt GmbH    39116 Magdeburg  SALS 

JL NA8600052 Sortieranlage mit Umschlagplatz    Abfallwirtschaftsgesellschaft Jerichower 
Land mbH   39291 Möckern OT Ziepel SALS 

MSH NA8700012 Sortieranlage mit Anlage zur Herstellung von 
Ersatzbrennstoffen   Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben   06528 Edersleben  SALS 

SALS: Sortieranlage für gemischte Siedlungsabfälle (incl. Gewerbeabfälle) 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800088 Drehrohrofenanlage Schkopau SARPI Schkopau GmbH 06258 Schkopau SAV 
SAV: Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle 

 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800110 Kaligrube (Grube Teutschenthal) GTS Grube Teutschenthal Sicherungs 
GmbH & Co. KG 06179 Teutschenthal UTV 

SK NA8800116 Anlage zum Umschlagen, Lagern und Behan-
deln von Abfällen 

GTS Grube Teutschenthal Sicherungs 
GmbH & Co. KG 06179 Teutschenthal UTV 

SLK NA8900028 Grube Bernburg K+S Minerals and Agriculture GmbH 
Werk Bernburg 06406 Bernburg UTV 

SLK NA8900115 
Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behand-
lung von gefährlichen Abfällen (Dickstoffver-
satzanlage) 

QUEMETICA  Soda Deutschland GmbH  39418 Staßfurt UTV 

UTV: Anlage zum Untertageversatz 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

BÖ NA8300091 Untertagedeponie Zielitz K+S Minerals and Agriculture GmbH 
Werk Zielitz 39326 Zielitz UTD 

BÖ NA8300097 
Silo- und Absackanlage (Anlage zum Um-
schlagen, Lagern und Verpacken von Abfäl-
len) 

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
Werk Zielitz 39326 Zielitz UTD 

UTD: Untertagedeponien 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SAW NA8100024 Thermische Behandlungsanlage für verunrei-
nigte Metalle ABL-TECHNIC Entlackung GmbH 

39649 Gardelegen OT 
Miesterhorst THERM 

ABI NA8200123 Vakuumdestillationsanlage zur Behandlung 
von Abfällen zur Rückgewinnung von Stoffen CRONIMET ENVIROTEC GmbH 06749 Bitterfeld-Wolfen 

THERM 

BÖ NA8300024 Anlage zum Schmelzen mineralischer Roh-
stoffe unter Einsatz v. Abfällen 

Rockwool Mineralwolle GmbH, Werk 
Flechtingen 39345 Flechtingen 

THERM 

BLK NA8400025 Anlage zur Herstellung von Zementklinker 
(Drehofen 3.1, 3.3 und 3.4) thomas zement GmbH 06638 Karsdorf 

THERM 

HZ NA8500025 
Anlage zum Brennen von Kalk unter Einsatz 
von Altöl in Ringschachtöfen 1-4 (Kalkwerk 
„Kaltes Tal“) Fels-Werke GmbH Kalkwerk kaltes Tal 

38875 Oberharz am Bro-
cken 

THERM 

HZ NA8500051 Produktionsanlage mit 20%-igem Einsatz von 
Abschaum Schmelzbetrieb TRIMET Aluminium SE 06493 Harzgerode 

THERM 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

MSH NA8700024 
Anlage zur thermischen Verwertung von Bio-
masse und Ersatzbrennstoffen (Heizkraft-
werk) 

Umweltdienste Kedenburg GmbH NL 
Heizkraftwerk Mansfelder Land 06311 Helbra 

THERM 

SK NA8800089 Anlage zur Herstellung von 1,2 Dichlorethan 
(EDO) und Vinylchlorid (VC) Dow Olefinverbund GmbH 06258 Schkopau THERM 

THERM: Sonstige thermische Behandlungsanlage 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Deponie-
klasse* 

JL NA8600119 Deponie Reesen Deponie Reesen GmbH & Co. KG 39288 Burg DK I 

MD NA0300037 Deponie Hängelsberge Landeshauptstadt Magdeburg, Eigenbe-
trieb 39116 Magdeburg DK II 

SAW NA8100009 Hausmülldeponie Lindenberg Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel 39638 Gardelegen DK II 
ABI NA8200132 Deponie DK II Roitzsch GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH 06809 Sandersdorf-Brehna DK II 

BLK NA8400015 Deponie Nißma Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd – 
AöR (AW SAS) 

06724 Elsteraue, OT 
Nißma DK II 

*  Die Deponien DK I und DK II sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, da auch diese für die Entsorgung gefährlicher Abfälle genutzt wurden. Die 
Darstellung erfolgt im Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle. 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

SK NA8800081 Profilierung des Deponieabschnitt 4.5 der 
Hochhalde Schkopau 

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und 
Entsorgungsgesellschaft mbH 06258 Schkopau DKS 

SK NA8800084 Profilierung der Altdeponien der Hochalde 
Schkopau, außer Dep.4 

MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und 
Entsorgungsgesellschaft mbH 06258 Schkopau DKS 

DKS: Deponien in der Stilllegungsphase 
 

Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

BLK NA8400058 Anlage zur Verwertung und Beseitigung von 
festen u. flüssigen Abfällen zur Verbrennung SITA Abfallverwertung GmbH 06679 Zorbau HMV 

SLK NA8900120 Anlage zur thermischen Abfallbehandlung EVZA Energie- und Verwertungszentrale 
GmbH, Anhalt 39418 Staßfurt HMV 

MD NA0300003 Müllheizkraftwerk - Rothensee GmbH Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 Magdeburg HMV 
HMV: Verbrennungsanlagen für Hausmüll / Siedlungsabfälle 
Diese Anlagen sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Die Darstellung erfolgt im Teilplan Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Massenabfälle. 
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Land-
kreis/ 
kreisfreie 
Stadt 

Entsorger-
nummer 

Anlagenbezeichnung Betreiber Ort Anlagenart 

ABI NA8200018 Anlage zur Trocknung und Verbrennung von 
Klärschlamm 

GKW-Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-
Wolf GmbH 06803 Bitterfeld-Wolfen KSV 

KSV: Klärschlammverbrennungsanlagen 
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